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Wolftank Group AG

Leopoldstral3e 2
6020 Innsbruck

Finanzamt Osterreich
Steuernummer 81 185/0387 - 26

Erstellungsbericht

a) Bericht iiber die Erstellung des Jahresabschlusses

Wir haben auftragsgemdl den Jahresabschluss der Wolftank Group AG zum 31.12.2025 auf Grundlage
der Buchfiihrung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage fiir die Erstellung des Abschlusses war die von uns durchgefiihrte Buchhaltung und Lohn-
und Gehaltsverrechnung sowie die uns dariiber hinaus vorgelegten Belege, Biicher und
Bestandsnachweise, die wir auftragsgemifl nicht auf OrdnungsméBigkeit oder Plausibilitdt gepriift
haben und die uns erteilten Auskiinfte. Die Buchfiihrung sowie die Aufstellung des Inventars und des
Jahresabschlusses nach UGB und den ergéinzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der
Verantwortung des Vorstandes.

Wir haben weder eine Abschlusspriifung noch eine priiferische Durchsicht des Abschlusses noch eine
sonstige Priifung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge
keine Zusicherung (Bestitigung) zum Abschluss.

Der Vorstand ist sowohl fiir die Richtigkeit als auch fiir die Vollstdndigkeit der uns zur Verfiigung
gestellten Unterlagen und Auskiinfte verantwortlich, auch gegeniiber den Nutzern des von uns
erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die auf unser Verlangen vom
Vorstand unterschriebene Vollstindigkeitserklarung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 ,,Grundsétze fiir die
Erstellung von Abschliissen" durchgefiihrt. Fiir den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen
Auftragsbedingungen (AAB) flir Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater:innen und
Wirtschaftspriifer:innen (KSW) in der Fassung vom 18.04.2018.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des
Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7. der AAB

fiir Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausfiihrungen zur Haftung auch gegeniiber
Dritten.
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b) Rechtliche Verhiltnisse

Griindung:

Firma;:
Rechtsform:
Sitz:

Anschrift:

Firmenbuch:
Unternehmensgegenstand:
Geschiftsjahr:
Stammbkapital:

Vertretungsbefugnisse:

Erkldrung iiber die Errichtung der Gesellschaft vom 21.02.2008
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit Beschluss vom 02.09.2014

Satzung vom 02.09.2014
Wolftank Group AG
Aktiengesellschaft (AG)
Innsbruck

Leopoldstralie 2
6020 Innsbruck

Landes- als Handelsgericht Innsbruck, FN 306731a
Vermogensverwaltung, Beteiligungsverwaltung

01. Janner bis 31. Dezember

5.281.654 Aktien zum Bilanzstichtag 31.12.2025
Vorstand:

Simon Reckla,M.A., geb. 08.06.1988
vertritt seit 01.07.2023, selbsténdig seit 01.01.2025

Aufsichtsrat:

Dr. Andreas Aufschnaiter, geb. 23.12.1962 - Vorsitzender
Dr. Peter Podesser, geb. 14.03.1967 - Stellvertreter
Raphaela Lindlbauer, geb. 26.07.1991 - Mitglied

David Nicola Maksim Hofmann, geb. 08.11.2000 - Mitglied
Dipl.-Ing. Dr. Peter Werth, geb. 21.03.1973 - Mitglied
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¢) Steuerliche Verhiltnisse

Finanzamt Dienststelle: Linz
Steuernummer: 81 185/0387 - 26
Veranlagungsstand: 2024

Offene Rechtsmittel: keine
Betriebspriifung: keine

Gruppe gem. § 9 (8) KStG: Mit Bescheid vom 19.03.2014 hat das Finanzamt Osterreich dem Antrag
der Wolftank Group AG als Gruppentriagerin auf Feststellung einer
Unternehmensgruppe gem.§ 9 (8) KStG stattgegeben.
Die Gesellschaft wurde als Gruppentragerin festgestellt.

Innsbruck, am 19.05.2026

Barenth & Partner
Wirtschaftspriifungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
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Auftragsbestitigung fur einen Erstellungsauftrag

An  Wolftank Group AG
Leopoldstral3e 2
6020 Innsbruck

Dieses Schreiben dient zur Bestitigung unseres Verstindnisses der Auftragsbedingungen sowie der Art
und der Einschrankungen der von uns zu erbringenden Leistungen.

Sie haben uns beauftragt, die folgenden Leistungen zu erbringen:

Auf der Grundlage von Unterlagen und Auskiinften, die Sie uns zur Verfiigung stellen, werden wir, in
Ubereinstimmung mit dem fiir Erstellungsauftrige geltenden Fachgutachten KFS/RL 26, den
Jahresabschluss der Wolftank Group AG zum 31.12.2025 erstellen.

Der Auftrag umfasst die Erstellung der notwendigen Bestandteile des Jahresabschlusses auf Grundlage
der Buchfiihrung und des Inventars sowie, soweit auf Ihren Jahresabschluss zutreffend, der Vorgaben
zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Wir werden in Bezug auf den Abschluss keine Priifungshandlungen bzw. Bestitigungsleistungen
durchfiihren, die bei einer Abschlusspriifung oder priiferischen Durchsicht bzw. bei sonstigen
Priifungen oder vereinbarten Untersuchungshandlungen vorzunehmen wiren. Demzufolge geben wir
keine Zusicherung (Bestitigung) zum Abschluss.

Die Belege, Biicher und Bestandsnachweise sowie die Auskiinfte, die von Thnen fiir die Erstellung des
Abschlusses an uns iibermittelt werden, werden uns vollstindig und nach bestem Wissen und
Gewissen gegeben.

Es erfolgt von uns keine Priifung der iiberlassenen Unterlagen und erteilten Auskiinfte, so dass der
Vorstand sowohl fiir die Richtigkeit als auch fiir die Vollstdndigkeit der uns zur Verfiigung gestellten
Unterlagen und Auskiinfte verantwortlich ist. Dies gilt auch gegeniiber den Nutzern des von uns
erstellten Abschlusses. Dazu zdhlt auch die Fiithrung bzw. Einrichtung von angemessenen
Buchhaltungsunterlagen und eines internen Kontrollsystems. Die Aufdeckung von Fehlern,
rechtswidrigem Verhalten oder anderen UnregelmiBigkeiten ist nicht Gegenstand unseres
Erstellungsauftrags.

Fir den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) fiir
Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftspriifer:innen (KSW) in
der Fassung vom 18.04.2018. Eine Kopie der AAB ist diesem Auftragsschreiben als Anlage beigefligt.

Nach Fertigstellung des Abschlusses werden wir lhnen einen Bericht iliber die Erstellung des
Abschlusses (Erstellungsbericht) libermitteln. Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an
Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 7. der AAB
fiir Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausfiihrungen zur Haftung auch gegeniiber
Dritten.

Unserem Honorar, das wir entsprechend den Fortschritten unserer Arbeit in Rechnung stellen, liegt die
Zeit zugrunde, die die dem Auftrag zugewiesenen Mitarbeiter(innen) bendtigen, zuziiglich
Barauslagen. Die einzelnen Stundensitze variieren gemdl dem Grad der jeweils libernommenen
Verantwortung sowie der erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse.
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Dieses Auftragsschreiben ist vorbehaltlich seiner Kiindigung, Anderung oder Ersetzung auch fiir
spatere Jahre giiltig.

Wir bitten Sie, dieses Auftragsschreiben zu unterzeichnen, um Thr Einverstindnis mit den
Vereinbarungen fiir unsere Erstellung Ihres Abschlusses zu erkléren.

Innsbruck, am 19.05.2026

Barenth & Partner
Wirtschaftspriifungs-und Steuerberatungsgesellschaft mbH

G Qi

"~ Wolftank Group AG
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Vollstindigkeitserklarung

An  Barenth & Partner
Wirtschaftspriifungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Museumstral3e 5
A-6020 Innsbruck

Vollstidndigkeitserklarung

Diese Vollstindigkeitserklarung wird in Verbindung mit dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss fiir
das Geschiftsjahr 2025 abgegeben. Durch die Erkliarung bestdtige ich Thnen, dass Sie aufgrund der
Ihnen {ibergebenen Unterlagen und der Thnen gegebenen Informationen in die Lage versetzt worden
sind, einen Jahresabschluss zu erstellen, der ein mdglichst getreues Bild der Vermdgens- und
Finanzlage des Unternehmens zum 31.12.2025 und der Ertragslage des Unternehmens im
Geschiftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 vermittelt.

Ihnen als mit der Erstellung des oben angefiihrten Jahresabschlusses beauftragtem Steuerberater
erkldre ich als zur Aufstellung des Jahresabschlusses verpflichteter Vorstand Folgendes:

Die Belege, Biicher und Bestandsnachweise sowie die Auskiinfte, die von mir fiir die Erstellung des
Abschlusses an Sie iibermittelt wurden, wurden Thnen vollstindig und nach bestem Wissen und
Gewissen gegeben.

In den vorgelegten Biichern und Aufzeichnungen sind sdmtliche Geschéftsvorfille liickenlos und
vollstindig aufgezeichnet, die fiir das oben genannte Geschéftsjahr buchungspflichtig geworden sind.

Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch
die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfligbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar
gemacht werden konnen.

Soweit nachstehend auf gesetzliche Bestimmungen verwiesen wird, gelten meine Garantiezusagen in
jenen Fillen, in denen die betreffenden Gesetzesbestimmungen auf mein Rechenwerk nicht direkt
anwendbar sind, sinngemall.

Die Verantwortung fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie fiir die Erstellung des
Lageberichts in Ubereinstimmung mit den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften liegt bei
mir. Diese Verantwortung beinhaltet insbesondere grundsitzliche Entscheidungen iiber die Abbildung
von Geschéftsvorfillen bzw. Vermogensgegenstinden und Schulden im Jahresabschluss, die Auswahl
und Anwendung angemessener Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die Vornahme von
Schitzungen, die unter Beriicksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

In dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss sind alle bilanzierungspflichtigen Vermogens-
gegenstinde, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen beriicksichtigt, sémtliche Aufwendungen
und Ertrdge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht.

Ich bin verantwortlich fiir die Verhinderung und Aufdeckung von Verstoflen durch Mitarbeiter und fiir
die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines geeigneten internen Kontrollsystems.

Ich bin verantwortlich fiir die Einrichtung eines angemessenen Rechnungslegungs- und internen
Kontrollsystems, um sicherzustellen, dass Geschifte mit und zwischen nahestehenden Unternehmen
und Personen in den Buchfiihrungsunterlagen als solche festgehalten und entsprechend den
anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften offengelegt werden.
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Alle fiir die Erstellung des Jahresabschlusses notwendigen Aufzeichnungen, Dokumentationen und
Informationen, insbesondere zu den Risiken, fiir die Riickstellungen gebildet werden miissen, zu
drohenden Verlusten aus schwebenden Geschiften, zu bestehenden und drohenden Rechtsstreitigkeiten
und sonstigen Auseinandersetzungen und zur Werthaltigkeit von Forderungen, wurden lhnen
mitgeteilt. Derartige Informationen bzw. Sachverhalte konnen beispielsweise sein:

1. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die fiir die Bewertung am Abschlussstichtag von Bedeutung
sind,

2. besondere Umsténde, die der Fortfithrung des Unternehmens oder der Vermittlung eines moglichst
getreuen Bildes der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens entgegenstehen oder
die Aussagefahigkeit des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen,

3. eine Ubersicht iiber die Unternehmen, mit denen das Unternehmen im Geschiftsjahr oder am
Abschlussstichtag verbunden war bzw. mit denen im Geschéftsjahr oder am Abschlussstichtag ein
Beteiligungsverhéltnis bestand,

4. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Ubertragung von Wechseln, aus Biirgschaften, aus
Garantien und aus sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Haftungsverhiltnissen,

5. Patronatserkldrungen,

6. gesetzliche und vertragliche Sicherheiten fiir Verbindlichkeiten (einschlieBlich Eventual-
verbindlichkeiten), zB Pfandrechte, Sicherungseigentum und Eigentumsvorbehalte an bilanzierten
Vermogensgegenstinden,

7. Riickgabeverpflichtungen fiir in der Bilanz ausgewiesene Vermdgensgegenstinde und
Riicknahmeverpflichtungen fiir nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermogensgegenstinde,

8. derivative Finanzinstrumente (zB fremdwéhrungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene
Optionsgeschéfte und Terminkontrakte, Zins- und Wéhrungsswaps),

9. Vertrige oder sonstige rechtliche Sachverhalte, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, moglicher
Vertragsstrafen oder aus anderen Griinden fiir die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens von Bedeutung sind oder werden konnen (zB Vertrage mit Lieferanten, Abnehmern,
Gesellschaftern oder verbundenen Unternehmen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-,
Options-, Leasing- und Treuhandvertriage sowie Vertrage iiber Verpflichtungen, die aus dem Gewinn
zu erfiillen sind), und

10. die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Vertrigen sowie sonstige wesentliche finanzielle
Verpflichtungen (zB aus in naher Zukunft erforderlichen GroBreparaturen).

Innsbruck, am 19.05.2026

G Qull

Wolftank Group AG
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Wolftank Group AG

BILANZ ZUM 31.12.2025

AKTIVA 2025 PASSIVA 2025
EUR EUR
A.ANLAGEVERMOGEN A. EIGENKAPITAL
. Immaterielle I.eingefordertes
Vermogensgegenstidnde 1.170.162,21 Grundkapital 5.281.654,00
II. Sachanlagen 47.389,65 II. Kapitalriicklagen 27.692.209,42
IIl. Finanzanlagen III. Bilanzverlust -1.709.012,13

IL.

.UMLAUFVERMOGEN

Forderungen und sonstige
Vermodgensgegenstinde
Kassenbestand,
Schecks,

Guthaben bei Kreditinstituten

.RECHNUNGSABGRENZUNGS-

POSTEN

SUMME AKTIVA

28.498.522,46 29.716.074,32

11.090.779,26

222.396,95 11.313.176,21

61.580,62

davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag
84.982,26 / Vj. 590.906,04

.SUBVENTIONEN UND

ZUSCHUSSE

.RUCKSTELLUNGEN

. VERBINDLICHKEITEN

41.090.831,15

SUMME PASSIVA

31.264.851,29

653,51
214.772,55

9.610.553,80

41.090.831,15

22.05.2026 g\v\,\ @60(-‘@\

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck

KI.Nr. 1560

RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG
Linien


Wolftank Group AG

AKTIVA

BILANZ

ZUM 31.12.2025

2024
EUR

2025
EUR

. ANLAGEVERMOGEN

. Immaterielle
Vermdgensgegenstinde

1. gewerbliche Schutz-
rechte und &hnliche Rechte und Vorteile
sowie daraus abgeleitete Lizenzen

2. geleistete Anzahlungen

II. Sachanlagen

1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte
und Bauten, einschlieflich
der Bauten auf fremdem Grund

2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschiftsausstattung

Ill. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. sonstige Ausleihungen

.UMLAUFVERMOGEN

I. Forderungen und sonstige
Vermdgensgegenstinde

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
0,00/ Vj. 0,00

2. Forderungen gegeniiber verbundenen
Unternehmen
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
4.453.335,40 / Vj. 3.253.443 82

3. sonstige Forderungen und Vermogens-
gegenstiande

Ubertrag

470.162,21
700.000,00

530.168,33

1.170.162,21 16.020,00  546.188,33

0,00 0,04

47.389,65 47.389,65 24.872,64 24.872,68

27.538.197,80
960.324,66

24.473.473,85

28.498.522,46 0,00 24.473.473,85

20.000,00 0,00

11.028.897,27

15.633.286,22

41.881,99 41.779,73

11.090.779,26 29.716.074,32 15.675.065,95 25.044.534,86

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck

KI.Nr. 1560 RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG

BILANZ ZUM 31.12.2025

AKTIVA 2025 2024
EUR EUR
Ubertrag 11.090.779,26 29.716.074,32 15.675.065,95 25.044.534,86

davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

0,00/ Vj. 0,00
11.090.779,26 15.675.065,95
II. Kassenbestand,
Schecks,
Guthaben bei Kreditinstituten 222.396,95 161.387,59
C. RECHNUNGSABGRENZUNG S-
POSTEN
1. Transitorische Posten 61.580,62 19.887,26
22.05.2026 g’tw«._ @42,,(-&
SUMME AKTIVA 41.090.831,15 40.900.875,66
WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck KI.Nr. 1560 RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG
Stempel


Wolftank Group AG

BILANZ ZUM 31.12.2025

PASSIVA 2025 2024
EUR EUR

A.EIGENKAPITAL

I.eingefordertes
Grundkapital

1. Grundkapital 5.281.654,00 5.281.654,00
davon eingezahlt
5.281.654,00 / Vj. 5.281.654,00

II. Kapitalriicklagen

1. gebundene 26.290.037,32 26.290.037,32
2. nicht gebundene 1.402.172,10 27.692.209,42 1.402.172,10 27.692.209,42
III. Bilanzverlust -1.709.012,13 84.982,26

davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag
84.982,26 / Vj. 590.906,04

B. SUBVENTIONEN UND
ZUSCHUSSE 653,51 1.453,38

C. RUCKSTELLUNGEN

1. Riickstellung fiir passive latente Steuern 54.593,54 38.459,96
2. sonstige Riickstellungen 160.179,01 214.772,55 93.899,15 132.359,11

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Anleihen 727.105,31 2.076.500,00
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
20.105,31/Vj.2.076.500,00
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
707.000,00 / Vj. 0,00
2. Verbindlichkeiten gegeniiber Kredit-

instituten 8.500.000,00 5.024.941,49
Ubertrag 9.227.105,31 31.480.277,35 7.101.441,49 33.192.658,17
WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck KI.Nr. 1560 RZLBIL (¢) RZL
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Wolftank Group AG

BILANZ

PASSIVA

ZUM 31.12.2025

2025
EUR

2024
EUR

Ubertrag

davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
0,00/ Vj.24.941,49
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
8.500.000,00 / Vj. 5.000.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
137.676,79 / Vj. 142.404,23
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
0,00/ Vj. 0,00
4. Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen
Unternchmen
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
13.212,69 / Vj. 24.671,84
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
33.513,02/Vj. 0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten
davon gegeniiber Abgabenbehdrden
25.920,26 / Vj. 67.313,92
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
11.905,53 / Vj. 22.160,33
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
199.045,99 / Vj. 439.699,93
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
0,00/ Vj. 0,00

Ubertrag

9.227.105,31 31.480.277,35 7.101.441,49 33.192.658,17

137.676,79 142.404,23

46.725,71 24.671,84

199.045,99 439.699,93

9.610.553,80 7.708.217,49

41.090.831,15 40.900.875,66

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck

KI.Nr. 1560 RZLBIL (¢) RZL
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Wolftank Group AG

BILANZ ZUM 31.12.2025

PASSIVA 2025 2024
EUR EUR
Ubertrag 41.090.831,15 40.900.875,66

davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

370.040,78 / Vj. 2.708.217,49
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr
9.240.513,02 / Vj. 5.000.000,00

22.05.2026 gtm @.g‘,(—&

SUMME PASSIVA 41.090.831,15 40.900.875,66

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck KI.Nr. 1560 RZLBIL (¢) RZL
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Wolftank Group AG
Stempel


Wolftank Group AG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1.

2025 BIS 31.12.2025

2025
EUR

2024
EUR

ca.

cb.

CC.

. Umsatzerlose
. sonstige betriebliche Ertrige

. Ertrdge aus dem Abgang vom

Anlagevermdgen mit Ausnahme der
Finanzanlagen

. Ertrdge aus der Auflésung von

Riickstellungen

. librige

.Betriebsleistung

. Aufwendungen fiir Material und sonstige

bezogene Herstellungsleistungen

. Materialaufwand
. Personalaufwand

. Lohne

. Gehilter

. Soziale Aufwendungen

Aufwendungen fiir Abfertigungen und
Leistungen an betriebliche
Mitarbeitervorsorgekassen
Aufwendungen fiir gesetzlich vorgeschrie-
bene Sozialabgaben sowie vom Entgelt
abhingige Abgaben und Pflichtbeitridge
sonstige Sozialaufwendungen

Ubertrag

15.416,63

0,00
9.700,40

12.287,63

149.529,75
11.650,16

1.089.736,41

25.117,03

1.114.853,44

47.033,90

281,25

830.043,16

173.467,54

64.027,59

1.431.456,82

0,00

1.418,86
31.151,10 32.569,96

1.464.026,78

0,00

0,00

952.069,11

14.788,48

153.986,62

4.517,33 173.292,43

338.665,24

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck

KI.Nr. 1560

RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1.2025 BIS 31.12.2025
2025 2024
EUR EUR
Ubertrag 64.027,59 338.665,24
6. Abschreibungen
a. auf immaterielle Gegenstinde des
Anlagevermdgens und Sachanlagen
aa. PlanméBige Abschreibungen 98.919,18 105.388,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 15
fallen 4.897,20 5.671,77
b. iibrige 2.447.092,21 2.451.989,41 2.258.641,61 2.264.313,38
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7
(Betriebsergebnis) -2.486.881,00 -2.031.036,29
9. Ertrige aus Beteiligungen 1.000.000,00 1.100.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen
1.000.000,00 / Vj. 1.100.000,00
10. sonstige Zinsen und fhnliche Ertrige 562.731,60 737.644,94
davon aus verbundenen Unternehmen
562.712,48 / Vj. 737.317,64
11. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus
Wertpapieren des Umlaufvermogens 600.320,49 0,00
davon Abschreibungen
532.781,79 / Vj. 0,00
12. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 309.062,62 324.858,02
davon an verbundene Unternehmen
7.292,47/ Vj. 0,00
13. Zwischensumme aus Z 9 bis 12
(Finanzerfolg) 653.348.,49 1.512.786,92
Ubertrag -1.833.532,51 -518.249,37
WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck KI.Nr. 1560 RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1.2025 BIS 31.12.2025

2025 2024
EUR EUR
Ubertrag -1.833.532,51 -518.249,37
14. Ergebnis vor Steuern
Zwischensumme aus Z 8 und Z 13 -1.833.532,51 -518.249,37
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -39.538,12 -12.325,59
davon latente Steuern
16.133,58 / Vj. 16.136,66
davon Korperschaftsteueraufwand
5.000,00 / Vj. 3.468,00
davon aus Steuerumlagen
-60.671,70 / Vj. -31.930,25
16. Ergebnis nach Steuern -1.793.994,39 -505.923,78
17. Jahresfehlbetrag -1.793.994,39 -505.923,78
18. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem
Vorjahr 84.982,26 590.906,04
19. Bilanzverlust -1.709.012,13 84.982,26

22.05.2026 g‘\\f\-—h.. @'z‘,(-ﬁ-»

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck KI.Nr. 1560 RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG
Stempel


Wolftank Group AG
Vermogensverwaltung
Leopoldstrafe 2

6020 Innsbruck

Firmenbuch-Nummer : 306731a
Firmenbuch-Gericht : LG Innsbruck

ANLAGENSPIEGEL

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Buchwerte
Nr. Text 01.01. 2025 Zuginge davon akt. Abginge  Umbuchungen 31.12. 2025 31.12. 2025 31.12. 2024
Zinsen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. ANLAGEVERMOGEN
. Immaterielle
Vermodgensgegenstinde
1. gewerbliche Schutz-
rechte und dhnliche Rechte und Vorteile
sowie daraus abgeleitete Lizenzen 859.531,03 639,05 0,00 0,00 0,00 860.170,08 470.162,21 530.168,33
2. geleistete Anzahlungen 16.020,00 700.000,00 0,00 16.020,00 0,00 700.000,00 700.000,00 16.020,00
II. Sachanlagen
1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte
und Bauten, 11.463,50 0,00 0,00 11.463,50 0,00 0,00 0,00 0,04
2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschiftsausstattung 110.720,52 62.757,12 0,00 98.974,50 0,00 74.503,14 47.389,65 24.872,64
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25.142.572,20 3.172.262,65 0,00 107.538,70 0,00 28.207.296,15 27.538.197,80 24.473.473.85

Fortsetzung néchste Seite

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck

DVR: 3000602

RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG
Vermogensverwaltung
Leopoldstrafe 2

6020 Innsbruck

Firmenbuch-Nummer : 306731a
Firmenbuch-Gericht : LG Innsbruck

ANLAGENSPIEGEL

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Buchwerte
Nr. Text 01.01. 2025 Zuginge davog akt. Abginge  Umbuchungen 31.12. 2025 31.12. 2025 31.12. 2024
EUR EUR ZIIQISJGII; EUR EUR EUR EUR EUR
2. sonstige Ausleihungen 0,00 1.493.106,45 0,00 0,00 0,00 1.493.106,45 960.324,66 0,00
SUMME 26.140.307,25 5.428.765,27 0,00 233.996,70 0,00 31.335.075,82  29.716.074,32  25.044.534.,86

Fortsetzung néchste Seite

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck

DVR: 3000602

RZLBIL (c) RZL
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Wolftank Group AG
Vermogensverwaltung
Leopoldstrafe 2

6020 Innsbruck

Firmenbuch-Nummer : 306731a
Firmenbuch-Gericht : LG Innsbruck

ANLAGENSPIEGEL
Abschreibungsbewegungen
Nr. Text kumulierte AfA AfA laufend Zuschreibungen Zuginge Abginge Umbuchungen kumulierte AfA
01.01.2025 31.12.2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A . ANLAGEVERMOGEN
. Immaterielle
Vermdgensgegenstiande
1. gewerbliche Schutz-
rechte und dhnliche Rechte und Vorteile sowie daraus
abgeleitete Lizenzen 329.362,70 60.645,17 0,00 0,00 0,00 0,00 390.007,87
2. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte
und Bauten, 11.463.46 0,00 0,00 0,00 11.463,46 0,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschiftsausstattung 85.847.88 38.274,01 0,00 0,00 97.008.,40 0,00 27.113,49
IIl. Finanzanlagen
Fortsetzung néchste Seite
WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck DVR: 3000602 RZLBIL (¢) RZL
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Wolftank Group AG
Vermogensverwaltung
Leopoldstrafe 2

6020 Innsbruck

Firmenbuch-Nummer : 306731a
Firmenbuch-Gericht : LG Innsbruck

ANLAGENSPIEGEL
Abschreibungsbewegungen

Nr. Text kumulierte AfA AfA laufend Zuschreibungen Zuginge Abginge Umbuchungen kumulierte AfA
01.01.2025 31.12.2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 669.098.,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.098,35
2. sonstige Ausleihungen 0,00 532.781,79 0,00 0,00 0,00 0,00 532.781,79
SUMME 1.095.772,39 631.700,97 0,00 0,00 108.471,86 0,00 1.619.001,50

22.05.2026 g.lv‘\--\._ QL‘,(-E.

WT: Barenth & Partner, 6020 Innsbruck

DVR: 3000602

RZLBIL (c) RZL

22/54


Wolftank Group AG
Stempel


Wolftank Group AG

Leopoldstraf3e 2
6020 Innsbruck

Finanzamt: Osterreich
Steuer-Nr.: 81 185/0387 - 26

Anhang
zum Jahresabschluss

31.12.2025
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1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsitze ordnungsméBiger Buchfithrung sowie
unter Beachtung der Generalnorm, ein moglichst getreues Bild der Vermogens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB) aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsitze der Vollstindigkeit und der
ordnungsmifigen Bilanzierung eingehalten und die Rechnungslegungsbestimmungen des
Unternehmensgesetzbuches (UGB) in der geltenden Fassung angewendet. Bei der Bewertung wurde
von der Fortfilhrung des Unternehmens ausgegangen.

Bei Vermogensgegenstinden und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet.
Dem Vorsichtsgrundsatz wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag
verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die
im Geschéftsjahr 2025 oder in einem der frilheren Geschiftsjahren entstanden sind, wurden
beriicksichtigt.

1.1. Anlagevermogen

1.1.1. Immaterielles Anlagevermogen

Erworbene immaterielle Vermdgensgegenstinde werden zu Anschaffungskosten bewertet, vermindert
um planmifBige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer. Die planmaBigen Abschreibungen
werden linear vorgenommen.

Als Nutzungsdauer wird ein Zeitraum von 10 Jahren zugrundegelegt.

1.1.2. Sachanlagevermogen

Das Sachanlagevermdégen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abziiglich der bisher
aufgelaufenen und im Berichtsjahr 2025 planmiBig fortgefiihrten Abschreibungen bewertet. Zur
Ermittlung der Abschreibungsétze wird die lineare Abschreibungsmethode gewdhlt.

Der Rahmen der Nutzungsdauer betrégt fiir die einzelnen Anlagegruppen:
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéftsausstattung: von 3 bis 10 Jahren

Geringwertige Wirtschaftsgiiter im Sinne des § 13 EStG 1988 werden im Zugangsjahr jeweils voll
abgeschrieben und sind in der Entwicklung des Anlagevermogens als Zugang und Abgang
ausgewiesen.

1.1.3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.
AuBerplanméBige Abschreibungen auf den niedrigeren am Abschlussstichtag beilzulegenden Zeitwert
mussten vorgenommen werden, da die Wertminderungen voraussichtlich von Dauer sind.

1.2. Umlaufvermogen

1.2.1. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstinde

Bei der Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen
beriicksichtigt.

1.3. Riickstellungen

1.3.1. Sonstige Riickstellungen

Die Riickstellungen wurden mit dem bestmdglich zu schitzenden Erfiillungsbetrag bewertet.
Riickstellungen aus Vorjahren werden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund fiir ihre
Bildung weggefallen ist, liber sonstige betriebliche Ertridge aufgelost.
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1.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfiillungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der
Vorsicht bewertet.

1.5. Wihrungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung
berechnet, wobei Kursverluste aus Kursdnderungen zum Bilanzstichtag beriicksichtigt wurden. Im
Falle der Deckung durch Termingeschift wird die Bewertung unter Beriicksichtigung des
Terminkurses durchgefiihrt.

1.6. Anderungen von Bewertungsmethoden
Anderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgefiihrt

2. Erlauterungen zur Bilanz

2.1. Anlagevermogen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermogens und die Aufgliederung der
Jahresabschreibung nach einzelnen Posten ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

2.1.1. Immaterielle Vermogensgegenstinde

Als immaterielle Vermdgensgegenstinde werden Patente und sonstige Rechte ausgewiesen.

Die geleisteten Anzahlungen in Hohe von EUR 700.000,00 (Vorjahr EUR 16.020,00) betreffen die
Nutzungsrechte an der Forschung und Entwicklung von Wasserstofftankstellen. Die Forschung und
Entwicklung wird von der Wolftank DGM S.r.l. durchgefiihrt.

Die in der Bilanz ausgewiesenen immateriellen Vermogensgegenstéinde, welche von verbundenen
Unternehmen erworben wurden, betragen EUR 1.007.610,30 (Vorjahr EUR 342.783,86).

2.1.2. Finanzanlagen
Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnis letztes
Name und Sitz Anteil Eigenkapital (in EUR) Geschiftsjahr
(in EUR)
Wolftank Adisa GmbH (Sitz: Innsbruck) - 2025 100% 1.331.384 308.388
Wolftank Adisa Environmental Techn. GmbH (Sitz:
Innsbruck) - 2025 100% 3.632.456 324.560
OnO Environmental Holding GmbH (Sitz: Innsbruck) -
2025 100% 11.693.876 616.107
Wolftank France SaS (Sitz: Marseille - Frankreich) -
2025 100% 140.419 -48.110
Wolftank Deutschland GmbH (Sitz: Illertissen -
Deutschland) - 2025 95% -1.369.199 -1.066.054
Alternativas E.LE., S.L. (Sitz: Madrid - Spanien) -
2025 100% -1.725.478 -186.486
Wolftank DGM S.r.l. (Sitz: Bozen - Italien) - 2025 39,85% 2.886.129 -478.194
EDC-Anlagentechnik GmbH (Sitz: Tulln an der
Donau) - 2025 33,33% 1.059.438 381.201
Wolftank Adisa Shanghai Env. Technol. Co. Ltd (Sitz:
Shanghai - China) - 2025 90% 778.005 -223.529
Wolftank Iberia S.L. (Sitz: Madrid - Spanien) - 2025 100% 109.596 6.785

Die Anteile an der Wolftank LATAM LTDA (84,00%) mit Sitz in Sao Paulo (Brasilien) wurde am
10.07.2025 verduBert.
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Buchwert der Beteiligung an der OnO Environmental Holding GmbH:

Die Wolftank Group AG hélt direkt 44,14 % und indirekt iiber die Beteiligung an der OnO
Environmental Holding GmbH 55,86 %, somit insgesamt 100,00 % an der Wolftank DGM Srl.

Der Buchwert der Beteiligung an der Wolftank DGM Srl zum 31.12.2025 betrégt EUR 6.418.827,60
(Vorjahr EUR 5.618.827,60).

Der Buchwert der Beteiligung an der Wolftank DGM Srl zum 31.12.2025 betrégt im Jahresabschluss
der OnO Environmental Holding GmbH EUR 6.534.968,37 (Vorjahr EUR 6.534.968,37).

Die Bewertung der Beteiligung erfolgte zum 31.12.2025 durch ein DCF-Verfahren nach dem APV-
Konzept (2-Phasenmodell mit Detailplanungsphase bis 2028 laut Business Plan). Der
Kapitalisierungszinssatz wurde mit gerundet 7,5 % herangezogen. Die Basis stellte der von der
Geschiftsleitung der Wolftank DGM Srl im Februar 2026 beschlossene Business Plan dar. Beim
Business Plan geht die Geschiftsleitung der Wolftank DGM Srl unter anderem von folgenden
Annahmen aus:

. Stabilisierung der Marge (Handelsspanne) bis Ende 2028 auf ca. 29,35 %

. Synergieeffekte durch die italienischen Konzerngesellschaften (Petroltecnica SPA, Rovereta Srl,

Mares Srl)

Die Wolftank Group AG hilt indirekt tiber die Beteiligung an der OnO Environmental Holding GmbH
55,80% und indirekt iiber die Beteiligung an der Petroltecnica SPA 44,20%, somit insgesamt 100,0%
an der Rovereta Srl.

Der Buchwert der Beteiligung an der Rovereta Srl zum 31.12.2025 betridgt im Jahresabschluss der
OnO Environmental Holding GmbH EUR 3.058.127,78 (Vorjahr EUR 3.058.127,78).

Der Buchwert der Beteiligung an der Rovereta Srl zum 31.12.2025 betrdgt im Jahresabschluss der
Petroltecnica SPA EUR 2.443.742,36 (Vorjahr EUR 2.443.742,36).

Die Bewertung der Beteiligung erfolgte zum 31.12.2025 durch ein DCF-Verfahren nach dem APV-
Konzept (2-Phasenmodell mit Detailplanungsphase bis 2028 laut Business Plan). Der
Kapitalisierungszinssatz wurde mit gerundet 7,92 % herangezogen. Die Basis stellte der von der
Geschiftsleitung der Rovereta im November 2025 beschlossene Business Plan dar. Beim Business
Plan geht die Geschiftsleitung der Rovereta Srl unter anderem von folgenden Annahmen aus:

* Betriebsleistung bis Ende 2028 +17,9%

* Stabilisierung der Marge (Handelsspanne) bis Ende 2028 auf ca. 44,18 %

Die Wolftank Group AG halt indirekt {iber die Beteiligung an der OnO Environmental Holding GmbH
50,00% + eine Aktie an der Petroltecnica SPA.

Der Buchwert der Beteiligung an der Petroltecnica SPA zum 31.12.2025 betrdgt im Jahresabschluss
der OnO Environmental Holding GmbH EUR 4.566.528,35 (Vorjahr EUR 4.549.362,58).

Die Bewertung der Beteiligung erfolgte zum 31.12.2025 durch ein DCF-Verfahren nach dem APV-
Konzept (2-Phasenmodell mit Detailplanungsphase bis 2028 laut Business Plan). Der
Kapitalisierungszinssatz wurde mit gerundet 7,5 % herangezogen. Die Basis stellte der von der
Geschiftsleitung der Petroltecnica im Februar 2026 beschlossene Business Plan dar.

Beim Business Plan geht die Geschiftsleitung der Petroltecnica SPA unter anderem von der folgenden
Annahme aus:

* Stabilisierung der Marge (Handelsspanne) bis Ende 2028 auf ca. 35,0 %

Buchwert der Beteiligung an der Wolftank Adisa Environmental Technology GmbH:

Die Wolftank Group AG hilt indirekt iiber die Beteiligung an der Wolftank Adisa Environmental
Technology GmbH 50,00 % an der MARES Srl.
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Der Buchwert der Beteiligung an der MARES Srl zum 31.12.2025 betrdgt im Jahresabschluss der
Wolftank Adisa Environmental Technology GmbH EUR 3.173.340,88 (Vorjahr EUR 3.173.340,88).

Die Bewertung der Beteiligung erfolgte zum 31.12.2025 durch ein DCF-Verfahren nach dem APV-
Konzept (2-Phasenmodell mit Detailplanungsphase bis 2028 laut Business Plan). Der
Kapitalisierungszinssatz wurde mit gerundet 7,77 % herangezogen.

Die Basis stellte der von der Geschiftsleitung der Mares Srl im September 2025 beschlossene
Business Plan dar. Beim Business Plan geht die Geschéftsleitung der Mares Srl unter anderem von
folgenden Annahmen aus:

« Steigerung der Betriebsleistung bis Ende des Geschiftsjahres 2028 um ca. 10,56 %

* Stabilisierung der Marge (Handelsspanne) bis Ende des Geschéftsjahres 2028 auf ca. 37,44 %

» Konzerninternen Synergien

Ausleihungen:

Die Ausleihungen betreffen eine Forderung gegeniiber der Wolftank Latinoamerica LTDA mit einer
Restlaufzeit von tiber einem Jahr (vertragliche Riickzahlung in Raten zwischen April 2028 und April
2039).

Eine auBerplanmifBige Abschreibung in Hoéhe von EUR 532.781,79 auf den niedrigeren am
Abschlussstichtag beilzulegenden Zeitwert von EUR 960.324,66 musste vorgenommen werden. Bei
der auBerplanméfigen Abschreibung handelt es sich um eine Abzinsung der langfristigen Forderung
mit einem Zinssatz von 6% p.a.

2.2. Umlaufvermogen

2.2.1. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstinde
Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermallen dar:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr
Summe
als 1 Jahr

2025 2024 2025 2024

EUR EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen gegeniiber verbundenen
Unternehmen 11.028.897,27 15.633.286,22 4.453.335,40 3.253.443,82
sonstige Forderungen und
Vermdgensgegenstinde 41.881,99 41.779,73 0,00 0,00
Summe 11.090.779,26 15.675.065,95 4.453.335,40 3.253.443,82

2.2.1.1. Forderungen gegeniiber verbundenen Unternehmen

Vom Gesamtbetrag der Forderungen sind EUR 471.013,73 (Vorjahr EUR 1.865.448,21) Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen.

2.2.1.2. Sonstige Forderungen

Vom Gesamtbetrag der sonstigen Forderungen stammen EUR 3.777,22 (Vorjahr EUR 4.229,22 ) aus
der Abgrenzung von Ertragen:

2025 2024
Aktivierte Korperschaftsteuer €3.777,22 €4.229,22

2.3. Eigenkapital
Das Grundkapital betragt EUR 5.281.654,00.
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2.3.1. Subventionen und Zuschiisse
Die Zuschiisse resultieren aus der Investitionspramie und gliedern sich wie folgt:

Posten im Anlagevermdgen 2025 2024

Immaterielle Vermogensgegenstinde (gewerbliche €273,49 €334,27
Schutzrechte und &hnliche Rechte und Vorteile sowie
daraus abgeleitete Lizenzen)

Sachanlagen (Investitionen in fremde € 0,00 € 0,00
Betriebsgebédude)

Sachanlagen (andere Anlagen, Betriebs- und € 380,02 €1.119,11
Geschiftsausstattung)

Gesamt € 653,51 € 1.453,38

Der Zuschuss aus der Investitionsprimie wird gemdf der Nutzungsdauer der jeweiligen
Wirtschaftsgiiter anteilig aufgeldst. Im aktuellen Wirtschafsjahr betriagt die Auflésung € 799,87.

2.4. Riickstellungen

2.4.1. Riickstellung passiver latenter Steuern
Hinsichtlich der latenten Steuern wurden keine Ansatzwahlrechte ausgeiibt.

An passiver latenter Steuer werden EUR 54.593,54 (Vorjahr EUR 38.459,96) ausgewiesen.

Die passiven latenten Steuern ergeben sich aus der umgriindungsbedingten Differenz zwischen dem
unternechmensrechtlichen Ansatz der Beteiligung an der Wolftank DGM S.rl. (verbundenes
Unternehmen) und dem steuerlichen Buchwert sowie der steuerlich auf sieben Jahre zu verteilenden
Teilwertabschreibung an der GAINN S.p.A. Weiters gibt es Differenzen aufgrund unterschiedlicher
steuerlicher Abschreibungen von Sachanlagen.

Die temporéren Differenzen zwischen dem steuerlichen und dem unternehmensrechtlichen Wertansatz
stellen sich wie folgt dar, wobei der aktuell geltende Steuersatz von 23% der Bewertung
zugrundegelegt wurde:

2025 2024

EUR EUR
Immaterielle Vermogensgegenstinde 0,00 0,00
Sachanlagen 1.773,00 3.055,58
Beteiligungen 235.590,21 164.161,65
Pauschalwertberichtigungen 0,00 0,00
Langfristige Personalriickstellungen 0,00 0,00
Unversteuerte Riicklagen 0,00 0,00
Betrag Gesamtdifferenz 237.363,21 167.217,23
Steuerliche Verlustvortrige 0,00 0,00
Summe 237.363,21 167.217,23
Daraus resultierende latente Steuern 23 % 54.593,54 38.459,96

Die latenten Steuern entwickelten sich wie folgt:

2025 2024

EUR EUR
Stand zu Beginn 38.459,96 22.323,30
Erfolgswirksame Verdnderungen 16.133,58 16.136,66
Erfolgsneutrale Verdnderungen aus Umgriindungen 0,00 0,00
Stand am Ende 54.593,54 38.459,96
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2.4.2. Sonstige Riickstellungen
Die sonstigen Riickstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR
Riickstellungen fiir Verpflichtungen gegeniiber Arbeitnehmern 84.379,01 24.799,15
Sonstige Riickstellungen 75.800,00 69.100,00
Summe 160.179,01 93.899,15

In den sonstigen Riickstellungen sind nachfolgende wesentliche Betrdge enthalten:

Riickstellung fiir die Erstellung des Jahresabschlusses EUR 12.400,00
Riickstellung fiir die Konzern-Abschlusspriifung + Priifung Einzelabschluss EUR 62.000,00
Riickstellung fiir die Veroffentlichung EUR  1.400,00

Die Verdnderung der Riickstellungen fiir Verpflichtungen gegeniiber Arbeitnehmern wird in der
Gewinn- und Verlustrechnung im Posten "Gehilter" ausgewiesen und betrdgt im Geschiftsjahr
EUR 51.548,17 (Vorjahr EUR -597,49)

2.5. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten geméfl § 225 Abs. 6 und § 237 Abs. 1 Z 5 stellt sich
folgendermalien dar:

Restlaufzeit
Summe bis 1 Jahr zw. lund 5] iiber 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Anleihen 2025 727.105,31 20.105,31 707.000,00 0,00
2024 2.076.500,00 2.076.500,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten 2025 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00
gegeniiber Kreditinstituten 2024 5.024.941,49 24.941,49 5.000.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus 2025 137.676,79 137.676,79 0,00 0,00
Lieferungen und Leistungen 2024 142.404,23 142.404,23 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegeniiber 2025 46.725,71 13.212,69 33.513,02 0,00
verbundenen Unternechmen 2024 24.671,84 24.671,84 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 2025 199.045,99 199.045,99 0,00 0,00
2024 439.699,93 439.699,93 0,00 0,00
Summe 2025 9.610.553,80 370.040,78 9.240.513,02 0,00
Summe 2024 7.708.217,49 2.708.217,49 5.000.000,00 0,00

2.5.1. Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen Unternehmen

Vom Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind EUR 5.370,00 (Vorjahr EUR 16.400,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

2.5.2. Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Restlaufzeit
Summe bis 1 Jahr zw. lund 5] iber 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegeniiber 2025 25.920,26 25.920,26 0,00 0,00
Abgabenbehoérden 2024 67.313,92 67.313,92 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegeniiber 2025 11.905,53 11.905,53 0,00 0,00
Sozialversicherungstragern 2024 22.160,33 22.160,33 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegeniiber 2025 112.412,31 112.412,31 0,00 0,00
Dienstnehmern 2024 313.688,54 313.688,54 0,00 0,00
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sonstige Verbindlichkeiten 2025 48.807,89 48.807,89 0,00 0,00

2024 36.537,14 36.537,14 0,00 0,00
Summe 2025 199.045,99 199.045,99 0,00 0,00
Summe 2024 439.699,93 439.699,93 0,00 0,00

Vom Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten stammen EUR 156.761,65 (Vorjahr EUR
308.354,00) aus der Abgrenzung von Aufwendungen:

2025 2024

Aufsichtsratvergiitungen € 45.654,61 € 30.154,00

Verbindlichkeiten Vorstand € 52.343,52 €214.000,00

Verbindlichkeiten Prokuristen € 48.063,52 € 64.200,00

2.6. Haftungsverhiltnisse
2025 2024

Biirgschaften und Haftungen 600.000,00 600.000,00
Patronatserkldrungen 130.000,00 150.000,00
Garantien 7.400.000,00 6.400.000,00

Die Haftungsverhiltnisse betreffen ausschlieBlich verbundene Unternehmen.

2.6.1. Biirgschaften und Haftungen

Die Wolftank Group AG hat fiir die Wolftank Adisa GmbH eine Wechselbiirgschaft gegeniiber der
Bank fiir Tirol und Vorarlberg in Héhe von EUR 600.000,00 iibernommen.

2.6.2. Patronatserklirung

Die Wolftank Group AG hat mit 18.06.2025 gegeniiber der Caixa Bank, S.A. fiir die Alternativas
Ecologicas Ingenieria Energetica, S.L. im Wege einer harten Patronatserkldrung die Verpflichtung
iibernommen, bis zu einem Betrag von EUR 130.000,00 fiir Schiaden oder Verluste der Caixa Bank,
S.A. aus Vereinbarungen mit der Alternativas Ecologicas Ingenieria Energetica, S.L. zu haften.

Die Wolftank Group AG hat mit 20.09.2024 gegeniiber der BMW Group Gesellschaft fiir die Wolftank
Deutschland GmbH im Wege einer Patronatserkldrung die Verpflichtung iibernommen, fiir eine
ausreichende operative, finanzielle Unterstiitzung und ggf. Investitionshilfen fiir Wolftank
Deutschland zu sorgen, um sicherzustellen, dass Wolftank Deutschland rechtzeitig und
ordnungsgemidl alle erforderlichen Verpflichtungen im Rahmen der Vertrige/Auftrige mit der
jeweiligen BMW Group Gesellschaft erfiillen kann.

2.6.3. Support Letter
Die Wolftank Group AG hat mit 17.03.2020 gegeniiber der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG
hinsichtlich DRK 32 GmbH im Wege eines Support Letters zugesichert, dass die DRK 32 GmbH in
der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegeniiber den bestehenden Gléubigern zu erfiillen.

Die Wolftank Group AG hat mit 20.08.2020 gegeniiber Thierry Blind, Commissaire aux Comptes
hinsichtlich Wolftank France SAS im Wege eines Support Letters zugesichert, dass die Wolftank
France SAS in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegeniiber den bestehenden Glaubigern zu erfiillen.

Die Wolftank Group AG hat mit 25.02.2026 {iber einen Zeitraum von 12 Monaten gegeniiber der
Crowe Bompani SpA hinsichtlich Wolftank DGM S.r.l. im Wege eines Support Letters zugesichert,
dass die Wolftank DGM S.rl. in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegeniiber den bestehenden
Gldubigern zu erfiillen.
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2.6.4. Garantien

Die Wolftank Group AG hat mit 28.12.2022 fiir die Wolftank DGM Srl eine Riick-Garantie gegeniiber
der illimity Bank S.p.A. in H6he von EUR 3.000.000,00 fiir die Begebung einer Anleihe der Wolftank
DGM Srl iibernommen.

Die Wolftank Group AG hat mit 28.08.2023 gegeniiber der UniCredit Bank Austria AG eine Garantie
zugunsten der OnO Environmental Holding GmbH in Hoéhe von EUR 3.000.000,00 im
Zusammenhang mit der Finanzierung weiterer Anteile an der Petroltecnica SpA erklart.

Die Wolftank Group AG hat fiir die Wolftank DGM Srl mit 31.12.2024 gegeniiber der Banca Popolare
di Sondrio eine Garantie in Héhe von EUR 400.000,00 iibernommen.

Die Wolftank Group AG hat gegeniiber der Crowe Bompani S.r.1. zugunsten der Wolftank DGM Srl
eine Verpflichtung (Lettera di garanzia vom 03.03.2026) zur Deckung der Vergleichsverhandlungen
zwischen der Wolftank DGM Srl und der H2H Facility Solutions S.p.A. fiir 12 Monate bis zu einem
Hochstbetrag von EUR 1.000.000,00 {ibernommen.

2.6.5. Rangriicktrittserklirungen
Die Wolftank Group AG hat mit 30.12.2025 gegeniiber der Wolftank Deutschland GmbH beziiglich
dem gesamten aushaftenden Darlehen von EUR 1.016.793,13 eine qualifizierte
Rangriicktrittserkldrung abgegeben. Eine Riickzahlung oder sonstige Befriedigung der Forderung von
EUR 1.016.793,13 darf nur erfolgen, soweit hierdurch die Zahlungsfdhigkeit der Wolftank
Deutschland GmbH nicht gefihrdet wird und sie insbesondere nicht zahlungsunfahig im Sinne der §§
171t dInsO wird oder iiberschuldet im Sinne des § 19 dInsO ist oder dadurch wird.

2.7. Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht
ausgewiesenen Sachanlagen (Miete und Leasing) belduft sich wie folgt:

Bezeichnung monatlich 1 Jahr 2-5 Jahre iiber 5 Jahre
VW ID7 731,49 8.777,88 16.092,78

Tesla Model S 942,20 11.306,40 16.017,40

Audi Q8 1.746,20 20.954,40 3.492,40

Miete - Geschiftsraume 3.257,74 39.092,88 156.371,52 149.856,04
Summe 6.677,63 80.131,56 191.974,10 149.856,04

3. Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Umsatzerlose

Gemal § 240 UGB wird die Aufgliederung der Umsatzerlose nach Tatigkeitsbereichen sowie nach
geographisch bestimmten Markten nicht dargestellt.

Dies Aufgrund der Tatsache, dass die Aufgliederung geeignet ist, der Gesellschaft einen erheblichen
Nachteil zuzufiigen.

3.2. Personalaufwand

Die Aufwendungen fiir die Altersvorsorge betreffen ausschlieBlich Leistungen an die betriebliche
Mitarbeitervorsorgekasse.
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3.2.1. Aufwendungen fiir Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen

2025 2024

EUR EUR
Beitrdge an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 12.287,63 14.788,48
Summe 12.287,63 14.788,48

3.3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

3.3.1. Ubrige betriebliche Aufwendungen

Im Rechts-, Priifungs- und Beratungsaufwand sind u.a. folgende auf das Geschiftsjahr entfallende
Aufwendungen fiir den Abschlusspriifer enthalten:

2025 2024
Pflichtpriifung + Konzernpriifung 67.900,00 56.000,00
andere Bestitigungsleistungen 0,00 0,00
sonstige Leistungen 14.500,00 13.400,00
3.4. Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag gliedern sich wie folgt:

2025 2024

EUR EUR
Korperschaftsteuer 5.000,00 5.000,00
Korperschaftsteuer Vorjahre 0,00 -1.532,00
Steuerumlagen -60.671,70 -31.930,25
Verdnderung latente Steuern 16.133,58 16.136,66
Summe -39.538,12 -12.325,59

4. Sonstige Angaben
4.1. Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschiftsjahr:

insgesamt: 8,00 (Vorjahr 7,00)
davon Arbeiter: 0,00 (Vorjahr 0,00)
davon Angestellte: 8,00 (Vorjahr 7,00)

4.2. Funktion als Mutterunternehmen

Die Wolftank Group AG ist das Mutterunternehmen der Wolftank Group und erstellt einen
Konzernabschluss fiir die Gruppe, welcher am Sitz der Gesellschaft aufliegt und auf der Website des
Unternehmens https://wolftankgroup.com/investor-relations/financial-reports abgerufen werden kann.
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4.3. Erforderliche Anhangsangaben iiber die Gruppenbesteuerung

Mit Bescheid vom 19. Mirz 2014 wurde die Wolftank Group AG als Gruppentragerin anerkannt. Die
Unternehmensgruppe ist ab der Veranlagung zum 31.12.2013 in Kraft.

Die Steuerumlage wurde vertraglich vereinbart und richtet sich nach der Belastungsmethode ("stand-
alone"-Methode).

Sofern ein steuerlich positives Ergebnis nicht mit Verlusten innerhalb der Unternehmensgruppe
verrechnet werden kann, betrdgt die Steuerumlage 23% vom weitergeleiteten Ergebnis. Falls das
positive Ergebnis mit Verlusten verrechnet werden kann, betrdgt die Steuerumlage 18% vom
weitergeleiteten Ergebnis. Verluste, welche nicht mit positiven Ergebnissen verrechnet werden kdnnen,
werden in das Folgejahr vorgetragen.

Die steuerliche Unternehmensgruppe (Osterreich) besteht aus den folgenden Konzernunternehmen:
Wolftank Group AG (Gruppentriager)
OnO Environmental Holding GmbH (Gruppenmitglied)
Wolftank Adisa GmbH (Gruppenmitglied)
Wolftank Adisa Environmental Technology GmbH (Gruppenmitglied)

4.4, Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
Simon Reckla, M.A., geboren am 08.06.1988

GemailB § 242 Abs. 41Vm § 239 Abs 1 Z4 UGB wird von der Offenlegung der Gesamtbeziige der
Mitglieder des Vorstands Gebrauch gemacht. Eine Angabe unterbleibt daher aufgrund der
Schutzklausel, da die Offenlegung geeignet wire, Riickschliisse auf die Beziige einzelner
Organmitglieder zuzulassen.

Der Aufsichtsrat setzt sich im Jahr 2025 aus folgenden Personen zusammen:

Position Zeitraum von-bis
Markus Wenner, geboren am 19.11.1967 Vorsitzender 01.01.2025-06.06.2025
Andreas Aufschnaiter, geboren am 23.12.1962 Stellvertreter 01.01.2025-06.06.2025

Vorsitzender 06.06.2025-31.12.2025
Dr. Herbert Hofer, geboren am 28.09.1962 Mitglied 01.01.2025-06.06.2025
Raphaela Lindlbauer, geboren am 26.07.1991 Mitglied 01.01.2025-31.12.2025
Michael Funke, geboren am 13.10.1965 Mitglied 01.01.2025-31.12.2025
Dipl.-Ing. Dr. Peter Werth, geboren am 21.03.1973 Mitglied 06.06.2025-31.12.2025
Dr. Peter Podesser, geboren am 24.03.1967 Stellvertreter 06.06.2025-31.12.2025
David Nicola Hofmann, geboren am 08.11.2000 Mitglied 06.06.2025-31.12.2025

Die Gesamtbeziige der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf EUR 55.000,00 (Vorjahr EUR
36.000,00). Hinsichtlich der Angaben zu den Mitgliedern des Vorstandes wird auf § 242 Abs. 4 UGB
verwiesen.

4.5. Pflichtangaben gemif} § 239 (1) Z5 UGB

Es wurden im Jahr 2025 keine anteilsbasierte Vergiitungen fiir den Vorstand sowie fiir leitende
Angestellte eingerdumt.

Im Jahr 2023 wurden nachfolgende anteilsbasierte Vergiitungen fiir den Vorstand sowie fiir leitende
Angestellte eingerdumt:

33/54



. leitende Organmitglied

Arbeitnchmer Angestellte Simon Reckla
Anzahl der Rechte - 2 1
Beziehbare Anzahl an Aktien - 16.676 8.338
Ausiibungspreis (in EURO) - 17,99 17,99
Laufzeit - 02.06.2029 02.06.2029

2 Wochen beginnend um 12:00 des auf die Verdffentlichung des

Zeitliche Ausiibungsfenster Jahresfinanzberichts oder des Halbjahresfinanzberichts folgenden
(der Ausiibungszeitraum) - Montags; endend um 12:00 des Montags der iiberndchsten Woche
Ubertragbarkeit der Rechte - keine keine
Allfdllige Behaltefrist fiir die
bezogenen Aktien - keine keine
Art der Bedienung der Rechte - Bezug einer Aktie oder Erhalt eines Barausgleichs
Im Geschéftsjahr 2024 ausgeiibte
Rechte
Anzahl keine keine keine
Ausiibungspreis - - -

In der ordentlichen Hauptversammlung 2024 wurde der Ausiibungspreis fiir die bestehenden Stock
Options herabgesetzt. Der Ausilibungspreis (Strike Price) je Aktienoption betrdgt 100 % des
arithmetischen Mittels der Schlusskurse der Aktie an der Borse Miinchen wihrend der 30
Borsenhandelstage vor der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2024.

4.6. Angaben iiber die Gesamtnennbetrige der Aktien jeder Gattung gem. § 241 UGB

§ 241 Z 1 UGB: Das Grundkapital im Betrag von EUR 5.281.654 setzt sich aus 5.281.654 auf den
Inhaber lautende Stiickaktien mit einem auf die einzelnen Aktien entfallenden Betrag des
Grundkapitals von 1,00 EUR zusammen.

§ 241 Z 3 UGB: keine

§ 241 Z 4 UGB: Der Vorstand ist erméchtigt, das Grundkapital bis zum 06.06.2029 um bis zu
EUR 2.640.827,00 zu erh6hen.

§ 241 Z 5 UGB: keine
4.7. Angabe von finanziellen Auswirkungen wesentlicher Ereignisse nach dem Abschlussstichtag
Pflichtangabe gemal} § 238 (1) Z 11 UGB:

Im Geschiftsjahr nach dem Abschlussstichtag sind keine wesentlichen auferordentlichen oder
periodenfremden Ertrdge oder Aufwendungen angefallen, die in der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung nicht beriicksichtigt sind.

4.8. Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlidgt vor, den Bilanzverlust in Héhe von EUR -1.709.012,13 zur Génze auf neue
Rechnung vorzutragen.

22.05.2026 Q*\M @,g(,(-&
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1. Bericht iiber den Geschiiftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

1.1. Geschiftsverlauf

Der Geschiftsverlauf der Wolftank Group, insbesondere der Beteiligungen der Wolftank Group AG, war im Zeitraum
01-12/2025 von einem herausfordernden Marktumfeld, operativer Stabilisierung und strategischer Neuausrichtung gepragt.
Nach dem Wachstum der Vorjahre stand das Jahr 2025 im Zeichen von Konsolidierung, Effizienzsteigerung und der
Fokussierung auf nachhaltige Profitabilitét.

Insbesondere das erste Halbjahr 2025 war durch tempordre operative Belastungen, verzogerte Projektabrufe sowie den
voriibergehenden Stillstand einer Recyclinganlage gepridgt. Zusitzlich stellte ein erstinstanzliches Urteil in Italien im
Zusammenhang mit einem Projekt einer Tochtergesellschaft eine auBerordentliche Herausforderung dar. Reagiert wurde mit
konsequenten MafBnahmen zur Kostendisziplin, Liquiditdtssicherung, operativen Stabilisierung und Priorisierung
margenstarker Projekte.

Im zweiten Halbjahr 2025 zeigte sich eine deutliche Verbesserung der operativen Entwicklung. Die eingeleiteten Effizienz-
und Optimierungsmafnahmen begannen Wirkung zu zeigen, wihrend der Auftragsbestand weiterhin auf hohem Niveau blieb.
Die Nachfrage in den Kernbereichen Umweltdienstleistungen sowie Wasserstoff- und erneuerbare Energieinfrastruktur
bestitigte die Relevanz der Losungen der Wolftank Group.

Mit der Definition der Unternehmensstrategie ,,GreenLead 2030 legte die Gruppe im Jahr 2025 die Grundlage fiir
nachhaltiges Wachstum mit klarer Profitabilititsorientierung. Der strategische Fokus liegt kiinftig verstiarkt auf organischem
Wachstum, operativer Exzellenz, gruppenweiten Synergien sowie innovativen Losungen in den Bereichen Umweltsanierung,
Recycling, automatisierte Tankreinigung und Wasserstoffinfrastruktur.

1.1.1. AKquisitionen

Im Jahr 2025 wurden die Minderheitenanteile der Wolftank Hydrogen GmbH sowie der HGeneration Srl erworben. Nunmehr
betrdgt die Beteiligung der Wolftank Group an beiden Gesellschaften jeweils 100,0%.

1.1.2. Partnerschaften

Im Jahr 2025 setzte die Wolftank Group den Ausbau ihrer strategischen Positionierung durch Partnerschaften mit
Technologieanbietern, Industrieunternehmen und Serviceorganisationen in ihren zentralen Geschéftsbereichen fort. Die
Kooperationen unterstiitzen die Gruppe beim Ausbau technologischer Kompetenzen, der Stirkung des Marktzugangs sowie
der Entwicklung innovativer Losungen in den Bereichen Umweltdienstleistungen und Wasserstoffinfrastruktur.

In den Vereinigten Staaten fiihrte die Wolftank Group die Zusammenarbeit mit Rockwell Hydrogen fort. Ziel der Kooperation
ist die Bereitstellung mobiler Wasserstoffbetankungslésungen als Teil eines integrierten Ansatzes fiir Produktion, Speicherung,
Verteilung und Abgabe von Wasserstoff. Die Partnerschaft unterstiitzt die Entwicklung von Wasserstoffmobilitit in
ausgewdihlten nordamerikanischen Markten.

Im Segment Environmental Services baute Wolftank Rovereta die Zusammenarbeit mit Industriepartnern in Italien weiter aus.
Ein gemeinsames Projekt mit Bonatti SpA aus dem Ol-, Gas- und Energieinfrastruktursektor umfasste
Abfallmanagementleistungen fiir den Bau einer Methan-Riickeinspeisungsanlage nahe Bologna und wurde nach dem Start
2024 im Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen. Zudem setzte Rovereta die Zusammenarbeit mit der API-Raffinerie in
Falconara (IP Group) zur Riickgewinnung und Vermarktung von Erddlprodukten aus Abfallstromen fort.

Dariiber hinaus trat Rovereta dem italienischen Konsortium Astra Ecologia bei, einem Zusammenschluss von 42 Unternehmen
mit Schwerpunkt auf Abfallmanagement und Sanierung in Emilia-Romagna. Durch Expertise in speziellen Abfallarten stirkte
Wolftank Rovereta die Kompetenzen des Konsortiums wesentlich.

Petroltecnica fithrte die Partnerschaft mit der KLARO GmbH fort, einem Spezialisten fiir dezentrale
Abwasserbehandlungssysteme auf Basis der SBR-Technologie. Die Kooperation unterstiitzt die Entwicklung und Umsetzung
von Losungen fiir private und gewerbliche Anwendungen zum Schutz von Wasserressourcen.

Das Joint Venture Mares setzte weiterhin auf strategische Technologiepartnerschaften im Bereich Umweltsanierung, darunter
mit Ekogrid Oy (Finnland), Entwickler der Ekogrid™-Technologie, Fugro Land Germany GmbH fiir hochaufldsende
Umweltcharakterisierung sowie Orvion B.V. (Niederlande) fiir genetische Analysen von Biodegradationsprozessen.

In Spanien entwickelte Wolftank Iberia ihr Netzwerk im Bereich Wasserstoffmobilitdt weiter, unter anderem durch die
Zusammenarbeit mit Hidrogeno Verde Renovable (HVR Energy) zum Ausbau von Wasserstoffinfrastruktur fiir
Mobilitdtsanwendungen.

Insgesamt leisten die Partnerschaften der Wolftank Group einen wichtigen Beitrag zur technologieorientierten
Wachstumsstrategie des Unternehmens, stirken die Innovationskraft und fordern die Entwicklung neuer Umwelt- und
Energieldsungen in internationalen Mérkten.
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1.1.3. KapitalmaBinahmen
Im Jahr 2025 wurden keine Kapitalmaf3inahmen durchgefiihrt.
Das Grundkapital der Gesellschaft betrdgt unverdndert EUR 5.281.654,-, unterteilt in 5.281.654 stimmberechtigte Stiickaktien.

1.1.4. Geschiftsbereiche und regionale Entwicklungen

Im Jahr 2025 agierte die Wolftank Group in einem herausfordernden Marktumfeld, das von wirtschaftlicher Unsicherheit und
verdnderten Investitionsdynamiken geprigt war. Zu Beginn des Jahres vereinfachte die Gruppe ihre Berichtsstruktur und
biindelte ihre Aktivititen in den zwei Kernsegmenten Environmental Services sowie Hydrogen & Renewable Energies. Trotz
anspruchsvoller Rahmenbedingungen setzte die Wolftank Group wichtige Projekte um, stirkte ihre technologischen
Kompetenzen und festigte ihre Position in Mirkten, die von Umweltregulierung und dem Ubergang zu nachhaltigen
Energiesystemen geprigt sind.

Der Bereich Environmental Services vereint Kompetenzen in den Bereichen Umweltsanierung, Abfallbehandlung, industrielle
Infrastrukturrehabilitation, Tankschutz und -wartung sowie Umweltberatung. Ziel ist die nachhaltige Bewiltigung von
Umweltverbindlichkeiten, die Sanierung kontaminierter Standorte sowie die Verldngerung der Lebensdauer industrieller
Infrastruktur.

Im Jahr 2025 stirkte die Wolftank Group ihre Marktposition durch die Sicherung von Umwelt- und Sanierungsauftrigen in
Italien mit einem Gesamtvolumen von rund 51,5 Mio. EUR. Dazu zéhlen ein GroBauftrag zur Bodensanierung im Wert von
iiber 20 Mio. EUR fiir die Tochtergesellschaft Petroltecnica sowie die Verldngerung langfristiger Rahmenvertrige mit Italiana
Petroli fiir Umweltservices und NotfallmaBnahmen im Umfang von rund 30 Mio. EUR. Weitere Projekte fiir Kunden wie
Tamoil und e-Distribuzione unterstreichen die starke Marktposition der Gruppe im Bereich Umweltsanierung und
Infrastrukturschutz.

Langfristige Kooperationen mit Industriepartnern wurden ebenfalls weitergefiihrt. So verlangerte die Wolftank Group Vertrage
mit Eni Rewind, darunter fiir Betrieb und Wartung von Grundwassersanierungsanlagen am Industriestandort Assemini mit
einem Volumen von rund 2 Mio. EUR pro Jahr sowie fiir die Fortfilhrung von Grundwassersanierungsmafinahmen am
Standort Sarroch mit etwa 1,5 Mio. EUR.

Petroltecnica bestitigte ihre fithrende Rolle im Bereich Umweltberatung, Monitoring und Sanierungsdienstleistungen. Neben
der Betreuung des Tankstellennetzes von Italiana Petroli sicherte sich das Unternehmen einen Auftrag von Enel Produzione
iiber mehr als 15 Mio. EUR fiir Sanierungs- und Abfallmanagementleistungen an einem Industriestandort in Siiditalien.
Zusitzlich weitete Petroltecnica ihre Aktivititen auf Projekte zur Deponieabdeckung im &ffentlichen Sektor aus.

Die Abfallbehandlungs- und Recyclinganlagen der Wolftank Group in Italien — darunter Sirigenera in Gela, Ostellato
Ambiente in Ostellato sowie die Anlage in Coriano — bilden einen wesentlichen Bestandteil des integrierten
Umweltserviceangebots der Gruppe. Gemeinsam verfligen sie iiber eine Verarbeitungskapazitit von mehr als 500.000 Tonnen
Abfall pro Jahr mit Fokus auf Riickgewinnung und Recycling.

Das Joint Venture Mares mit Kuwait Petroleum Italia setzte seine Sanierungsaktivititen im gesamten Q8-Netzwerk fort und
betreute mehr als 170 aktive Sanierungsstandorte mit einem Umsatz von iiber 11 Mio. EUR. Nachhaltigkeitsinitiativen
umfassten den Einsatz von in-situ-Bioremediationstechnologien sowie Pilotprojekte mit innovativen Verfahren wie der
Ekogrid™-Technologie.

Im Jahr 2025 fithrte das Labor von Wolftank Rovereta nahezu 51.000 Analysen durch und erstellte rund 2.100 Priifberichte.
Dariiber hinaus beteiligte sich die Gruppe am Forschungsprojekt BIO2BIO innerhalb des National Research Center
AGRITECH gemeinsam mit der Universita degli Studi di Milano-Bicocca und weiteren Partnern. Ziel des Projekts ist die
Umwandlung landwirtschaftlicher Abfille in Biokohle und Biosurfactants zur Anwendung in der Bodensanierung und
Ressourcenriickgewinnung.

Im August 2025 informierte die Wolftank Group AG den Markt dariiber, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft
Wolftank DGM Srl von einem erstinstanzlichen Urteil des Tribunale Ordinario di Bologna betroffen ist. Hintergrund ist ein
Projekt aus dem Jahr 2020, bei dem die Gesellschaft als Subunternehmer tétig war und bei dem ein Umweltschaden entstand.
Das Gericht sprach dem Klédger Schadenersatz in Hohe von rund 4,5 Mio. EUR zu. Die Gesellschaft hilt insbesondere die
zugesprochenen entgangenen Gewinne fiir unverhéltnisméBig und hat daher Rechtsmittel, einschlieBlich einer Berufung,
angekiindigt. Im Jahresabschluss 2025 der Wolftank DGM Srl wurde dafiir eine Riickstellung von 2,0 Mio. EUR gebildet. Fiir
Teile des Schadens besteht Versicherungsschutz, wahrend Gesprache mit dem Versicherer iiber die verbleibende Exponierung
andauern.

Im Bereich Industrielle Beschichtungen und Infrastrukturwartung setzte die Wolftank Group ihre Lifecycle-Losungen fiir
Industrieanlagen fort, darunter das patentierte DOPA®-Tankbeschichtungssystem. In Deutschland realisierte Wolftank
bedeutende Tankrefurbishment-Projekte, darunter ein groBes Beschichtungsprojekt fiir VARO Energy in Regensburg. Zudem
stirkte die strategische Zusammenarbeit mit der KH Tank- & Korrosionsschutz GmbH die Lieferkettenkompetenz fiir
Tanksanierungsprojekte.

Die internationale Expansion der Beschichtungstechnologien wurde iiber Wolftank Austria fortgefiihrt. Projekte in Mérkten
wie dem Mittleren Osten, Mexiko und Siidostasien wurden durch lokale Partnerschaften und spezialisierte
Schulungsprogramme unterstiitzt.
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Das Segment Hydrogen & Renewable Energies bildet den zweiten Kernbereich der Wolftank Group und konzentriert sich auf
Entwicklung, Engineering und Umsetzung von Infrastrukturprojekten fiir Wasserstoffmobilitit und erneuerbare
Energiesysteme.

Im Jahr 2025 stirkte die Wolftank Group ihre Position im Wasserstoffmarkt durch mehrere bedeutende Projekte in Europa.
Neben Italien sicherte sich die Gruppe einen zusitzlichen Wasserstoffauftrag im Wert von 4,9 Mio. EUR, lieferte
Betankungssysteme fiir einen Wasserstoff-Hub in Deutschland und begann mit dem Bau der ersten Wasserstofftankstelle fiir
das ACTIVA-Projekt in Spanien.

In Italien machten mehrere Wasserstofftankstellenprojekte fiir den offentlichen Verkehr bedeutende Fortschritte. Die
Wasserstoffbus-Tankstelle fiir TPER Ferrara wurde im zweiten Quartal fertiggestellt und ist seit Oktober in Betrieb. Eine
zweite Station fiir TPER Bologna erreichte die technische Fertigstellung und soll Anfang 2026 in Betrieb gehen, wéhrend eine
grofBere Tankstelle fiir bis zu 120 Busse Ende 2025 in die Umsetzungsphase eintrat.

Zu den weiteren italienischen Projekten zdhlt die Erweiterung der Wasserstofftankstelle von SASA in Bozen mit einem
Projektvolumen von 5,1 Mio. EUR. Die Anlage wird die Betankungskapazitit mehr als verdoppeln und erstmals auch Pkw
und Schwerfahrzeuge bedienen kénnen. In Meran errichtet die Wolftank Group zudem die erste Wasserstofftankstelle der
Stadt fiir SASA mit 350- und 700-bar-Dispensern. Die Fertigstellung des iiber PNRR-Mittel finanzierten Projekts ist fiir Mitte
2026 geplant.

Ein Pionierprojekt fiir Wasserstoffzugbetankung in Iseo (Italien) erreichte 2025 wichtige Meilensteine. Wolftank Group
absolvierte erfolgreich die Factory Acceptance Tests (FAT) und ermdglichte damit die Lieferung zentraler Komponenten fiir
Speicherung, Verdichtung, Betankung und Steuerung. Das Projekt zéhlt zu den ersten seiner Art in Europa und ist das erste in
Italien, das in Betrieb gehen soll.

In Arquata erhielt die Wolftank Group den Auftrag zum Bau einer 350/700-bar-Tankstelle fiir Pkw und Lkw fiir Greenture, ein
Unternehmen der Snam-Gruppe, mit einem Volumen von 3 Mio. EUR. Zusitzlich liefert die Gruppe Wasserstoffausriistung fiir
eine Busbetankungsstation in Falconara fiir Renco im Wert von 3,3 Mio. EUR. Strabag beauftragte Wolftank Italy auerdem
mit Wasserstoff-Trailer-Befiillungssystemen im Umfang von rund 0,5 Mio. EUR.

Auch in weiteren europiischen Mérkten setzte die Gruppe Projekte um. In Osterreich errichtet die Wolftank Group gemeinsam
mit GUTMANN eine Wasserstofftankstelle fiir 6ffentliche Busflotten in Villach und ibernimmt zudem fiir zehn Jahre die
Wartung. Dariiber hinaus lieferte die Gruppe Trailer-Befiillungssysteme und spezielle Wasserstoffinfrastrukturkomponenten
fiir industrielle Anwendungen.

In Deutschland realisierte Wolftank Wasserstoffbetankungssysteme fiir industrielle Anwendungen, darunter Indoor-
Betankungslosungen fiir wasserstoffbetriebene Gabelstapler in einem groBen Automobilwerk. Zudem lieferte die Gruppe
Wasserstoffverdichtungstechnologie fiir ein Wasserstoffspeicher-Testprojekt in Norddeutschland. Fiir den ,,H2 Main-Tauber
Hub* in Dettelbach bei Wiirzburg beauftragte Guttroff GmbH die Wolftank Group mit einer 6ffentlichen Wasserstofttankstelle
inklusive 350- und 700-bar-Dispensern sowie einem Trailer-Befiillungssystem mit vier Entladeplitzen.

Auflerhalb der Kernmérkte Europas verfolgte die Wolftank Group weiterhin selektive, strategisch relevante Aktivitéten.
Wolftank Iberia stirkte ihre Position im spanischen Wasserstoffmobilititsmarkt durch die Zusammenarbeit mit ausgewéahlten
Kunden in frithen technischen und planerischen Projektphasen. Gleichzeitig begann der Bau der ersten Wasserstofftankstelle
fiir das ACTIVA-Projekt in Spanien. Dabei setzt das Unternehmen auf eine schlanke Organisationsstruktur und konzentriert
sich auf die Distribution und Lieferung von Wasserstoffbetankungssystemen, um flexibel auf die Marktentwicklung reagieren
zu konnen.

1.2. Bericht iiber die Zweigniederlassungen

Die Wolftank Group AG unterhilt derzeit keine Zweigniederlassungen.

Die Standorte der Wolftank Group im Uberblick:

Standort Geschéftsfokus

- Innsbruck (AT) Head office der Muttergesellschaft, administratives Zentrum der Wolftank Group

- Innsbruck (AT) High-Performance Epoxy Harze, Rohrsanierung, Wasserstoff-Betankungsanlagen

- Tulln an der Donau  (AT) Hydrogen Kompetenzzentrum

- Shanghai (CN) Doppelwand-Tanksanierung und Trainings-zentrum Asien

- Illertissen (DE) Doppelrohrkonstruktion DRK32, DOPA® Lite, Wasserstoff-Betankungsanlagen, Intralogistik
- Zwickau (DE) Wasserstoff-Betankungsanlagen, Intralogistik

- Madrid (ES) Wasserstoff-Betankungsanlagen
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- Marseille (F)

- Grosseto/Moncalieri/Rom/Neapel/Rimin

- Asti T
- Bozen T
- Gela, Ostellato (IT)
- Mailand T

- Los Angeles (US)

Distribution

(IT) In-Situ Bodensanierung,

Doppelwand-Tanksanierung,

Komponentenimport und Distribution, Logistik

Vertrieb, Wasserstoftf/Biogas-Tankanlagenbau, Hydrogen & LNG Betankungsprojekte

Recycling Plants

Ingenieurdienstleistungen

Mobile Wasserstoff-Betankungsanlagen

Environmental

Diligence,

Weiters sind noch nicht operative Standorte in Planung bzw. es existieren nicht operative Mantelgesellschaften, die aus

historischen Griinden noch nicht aufgeldst wurden.

1.3. Kennzahlen zur Ertragslage

1.3.1. Umsatzerlose

Die Umsatzerlose gliedern sich wie folgt:

2022 2023 2024 2025
EUR EUR EUR EUR
Umsatzerldse 1.379.312 1.395.829 1.431.457 1.089.736
UmsatzerlGse
1.500.000,00
W 2022
1.000.000,00 2023
W 2024
W 2025
500.000,00
0,00

Die Umsitze resultieren aus der Nutzung von Patenten und Markenrechten, Beratungsleistungen sowie den Konzernumlagen.

1.3.2. Investitions- und Finanzierungsbereich

Die Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025 sind aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

1.3.3. Personal- und Sozialwesen
Im Wirtschaftsjahr 2025 wurden 8 Dienstnehmer beschéftigt.
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1.3.4. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern entspricht dem um den Zinsaufwand korrigierten Ergebnis der gewdhnlichen
Geschiftstatigkeit (neu: Ergebnis vor Steuern).

Die Berechnung erfolgt folgendermafen:

Ergebnis vor Steuern

+ Zinsen und dhnliche Aufwendungen gem. § 231 Abs 2 Z 15 bzw. Abs 3 Z 14 UGB

= Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

2022 2023 2024 2025
EUR EUR EUR EUR
EBIT 52.626 -403.071 -193.391 -1.524.470
EBIT
500.000,00
0:00 = 2022
2023
-500.000,00 o200
-1.000.000,00 W 2025
-1.500.000,00
-2.000.000,00

1.3.5. Kapitalrentabilitit

Grundsétzlich werden die Kapitalrentabilititen auf Basis des Kapitals zum Anfang des Geschéftsjahres berechnet.

1.3.5.1. Eigenkapitalrentabilitit (Return on Equity - ROE)

Die Eigenkapitalrentabilitt ergibt sich aus dem Verhiltnis des Ergebnisses vor Steuern zum Eigenkapital und berechnet sich

folgendermafen:

Ergebnis vor Steuern

Eigenkapitalrentabilitit = x 100
Eigenkapital
2022 2023 2024 2025
% % % %
Eigenkapitalrent. -0,54 -2,31 -1,57 -5,86
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EIGENKAPITALRENTABILITAT

0,00
]

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00

-6,00

W 2022

2023
W 2024
m 2025

1.3.5.2. Gesamtkapitalrentabilitiit (Return on Investment - ROI)

Die Gesamtkapitalrentabilitét ergibt sich aus dem Verhiltnis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern zum Gesamtkapital.

Ergebnis vor Zinsen und Steuern

Gesamtkapitalrentabilitit = x 100
Gesamtkapital
2022 2023 2024 2025
% % % %
Gesamtkapitalrent. 0,15 -1,12 -0,47 -3,71
GESAMTKAPITALRENTABILITAT
1,00
0,00~ e— 2022
2023
-1,00 W 2024
W 2025
-2,00
-3,00
-4,00
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1.4. Kennzahlen zur Vermégens- und Finanzlage

1.4.1. Nettoverschuldung (Net Debt)

Die Nettoverschuldung ergibt sich als Saldo des verzinslichen Fremdkapitals und der fliissigen Mittel.

verzinsliches Fremdkapital

- fliissige Mittel

= Nettoverschuldung

Fiir das verzinsliche Fremdkapital wurden folgende Posten angesetzt:

- Anleihen

- Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten
- Verbindlichkeiten aus Darlehen

- Riickstellungen fiir Abfertigungen

- Riickstellungen fiir Pensionen

- Riickstellungen fiir Jubilaumsgelder

Die fliissigen Mittel setzten sich wie folgt zusammen:

- Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten
- Wertpapiere des Umlaufvermogens

2022 2023 2024 2025

EUR EUR EUR EUR
Nettoverschuldung 416.360 3.339.651 6.940.054 9.004.708
NETTOVERSCHULDUNG
10.000.000,00

8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00

2.000.000,00

)

H 2022

2023
W 2024
W 2025
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1.4.2. Eigenkapitalquote (Equity Ratio)
Die Eigenkapitalquote stellt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital dar.

Eigenkapital
Eigenkapitalquote = x 100
Gesamtkapital
2022 2023 2024 2025
% % % %
Eigenkapitalquote 80,96 84,39 80,83 76,09
EIGENKAPITALQUOTE
100,00
80,00 m2022
60,00 2023
W 2024
40,00
m 2025
20,00
0,00

1.4.3. Nettoverschuldungsgrad (Gearing)
Der Nettoverschuldungsgrad entspricht dem Verhiltnis der Nettoverschuldung zum Eigenkapital

Nettoverschuldung
Nettoverschuldungsgrad = x 100
Eigenkapital
2022 2023 2024 2025
% % % %
Nettoversch.grad 7,06 11,00 20,99 28,80

NETTOVERSCHULDUNGSGRAD

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

W 2022

2023
W 2024
| 2025
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1.4.4. Cash-Flow-Kennzahlen

Der Cash-Flow wurde entsprechend den Berechnungsgrundsitzen des KFS/BW 2 unter Anwendung der indirekten Methode
aufgestellt. Die Teilergebnisse der Geldflussrechnung sind folgende:

2025 2024
- Geldfluss aus der betrieblichen Tatigkeit 3.005.492 -3.408.411
- Geldfluss aus der Investitionstitigkeit -4.794.597 -3.058.922
- Geldfluss aus der Finanzierungstitigkeit 1.850.114 5.038.024

2. Bericht iiber die voraussichtliche Entwicklung und die Risiken des Unternehmens

2.1. Ausblick 2026: Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens im Uberblick

Der Ausblick fiir 2026 bleibt weiterhin von einem komplexen und dynamischen makrodkonomischen sowie geopolitischen
Umfeld geprigt. Volatile Energie- und Rohstoffpreise, sich wandelnde Handelspolitiken, geopolitische Spannungen sowie ein
zunehmend anspruchsvolles regulatorisches Umfeld werden voraussichtlich weiterhin wesentliche Einflussfaktoren auf die
globalen Mirkte und Investitionsentscheidungen in den Sektoren bleiben, in denen die Wolftank Group titig ist.

Die jlingsten geopolitischen Entwicklungen, einschlieBlich der Spannungen im Nahen Osten, haben erneut die Verwundbarkeit
globaler Energiesysteme und das weiterhin unzureichende Tempo der Energiewende hin zu erneuerbaren Energien aufgezeigt.
In diesem Zusammenhang ist Energiesicherheit zunehmend zu einer strategischen Prioritdt fiir Staaten und Unternehmen
geworden, was die Notwendigkeit verstirkt, die Abhingigkeit von fossilen Energietragern zu reduzieren und Energiequellen
zu diversifizieren. Unabhédngig vom konkreten geopolitischen Verlauf diirften diese Entwicklungen die strategische Bedeutung
des beschleunigten Ausbaus erneuerbarer Energieinfrastrukturen weiter verstirken. In diesem Zusammenhang erwartet die
Gruppe mittelfristig neue Impulse, insbesondere unterstiitzt durch verstdrkte Offentliche Initiativen und
Investitionsprogramme.

Auch wenn diese Rahmenbedingungen weiterhin Auswirkungen auf Projektzeitpline und das Investitionsverhalten der
Kunden haben konnen, bleiben die strukturellen Treiber der Kernaktivititen der Gruppe intakt. Zunehmende
Umweltregulierung, strengere Anforderungen an Emissionsreduktion und Ressourcenschutz sowie Offentliche
Forderprogramme zur Unterstiitzung der Energiewende diirften die Nachfrage nach Umweltdienstleistungen und nachhaltigen
Infrastrukturldsungen weiterhin stiitzen.

Nach den Ubergangsentwicklungen des Jahres 2025 erwartet die Gruppe fiir 2026 eine schrittweise Stabilisierung der
operativen Entwicklung. Mehrere Wasserstoffinfrastrukturprojekte sollen im Laufe des Jahres abgeschlossen und in Betrieb
genommen werden, wodurch die Marktposition der Gruppe gestdrkt und kiinftig zunehmend wiederkehrende Service- und
Wartungserlose generiert werden sollen.

Operativ wird sich die Wolftank Group weiterhin auf Profitabilitét, operative Disziplin und Kosteneffizienz konzentrieren. Die
Effizienzinitiativen werden alle wesentlichen Kostenkategorien adressieren, einschlieflich Einkauf, Entwicklung, Material
und Produktion, wobei gleichzeitig das technologische Know-how zur Unterstiitzung zukiinftigen Wachstums erhalten bleiben
soll.

Gleichzeitig wird die Gruppe ihre langfristige Unternehmensstrategie ,,GreenLead 2030“ weiter umsetzen, die sich auf
Innovation, Wachstum entlang der Kernkompetenzen sowie die Stirkung der Umwelt- und Energiewendetechnologien
konzentriert, insbesondere in den europédischen Kernmirkten der Gruppe.

Obwohl die kurzfristigen Marktbedingungen weiterhin unsicher bleiben, ist die Wolftank Group iiberzeugt, dass die
langfristige Transformation der Umwelt- und Energieinfrastruktur auch in den kommenden Jahren nachhaltige Chancen fiir
technologiegetriebene Losungen schaffen wird.

Hinsichtlich des Ausblicks der Geschéftsbereiche verweisen wir auf Punkt 1.1.4.

2.2. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten

2.2.1. Operative Risiken

Schutz der Investitionen und des Shareholder Value

Zum Schutz der Investitionen in Konzerngesellschaften werden eine strenge Planung sowie ein regelméaBiges Monitoring
durchgefiihrt. Dazu zdhlen eine laufende Analyse der geplanten und tatsdchlichen Entwicklung — sowohl quantitativ als auch
qualitativ — anhand monatlicher sowie detaillierter quartalsweiser Berichte, die proaktive Entscheidungen ermdglichen.

Falls erforderlich, unterstiitzt die Gruppe Tochtergesellschaften gezielt im Rahmen der verfiigbaren rechtlichen Mdglichkeiten.
Das volatile wirtschaftliche Umfeld — beispielsweise im Kernmarkt Italien — sowie ein erheblicher Auftragsbestand mit hohem
Vorfinanzierungsbedarf konnen jedoch zu Liquidititsengpdssen und moglichen Bewertungsschwankungen bei
Gruppengesellschaften fiihren.
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Gesundheit, Sicherheit und Schutz: Installations- und Unfallrisiken

Die Art der Geschéftstitigkeit setzt die Gruppe Risiken wie Arbeitsunfillen, Produktsicherheitsproblemen, chemischen
Gefahren und Umweltvorféllen aus. Diese Risiken konnen Mitarbeiter oder Auftragnehmer schidigen, Vermogenswerte
beschadigen, Produktionsunterbrechungen verursachen und sich negativ auf die Reputation auswirken.

Die Wolftank Group legt groBen Wert auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, verfolgt eine Zero-Harm-Policy und
fithrt laufend Sicherheitsschulungen und Trainingsprogramme durch, um das Bewusstsein zu stirken und sicherheitsrelevantes
Wissen zu vermitteln.

Im Bereich industrieller Tankbeschichtungen stellt die manuelle Installation in engen und potenziell explosionsgefdhrdeten
Réumen eine besondere Herausforderung dar. Die Gruppe stellt daher die strikte Einhaltung von Sicherheitsprotokollen,
verstarkte Mitarbeiterschulungen sowie eine enge Abstimmung mit Versicherungsanbietern sicher, um potenzielle
Haftungsrisiken zu minimieren.

Der systematische Ausbau der Sicherheitskultur sowie die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsprozesse haben hochste
Prioritt.

Risiko Supply-Chain

Die Stabilitét der Lieferkette ist fiir die Geschiftstitigkeit von entscheidender Bedeutung. Risiken im Zusammenhang mit der
Zuverldssigkeit von Lieferanten, deren finanzieller Stabilitdt sowie ESG-Compliance bleiben zentrale Schwerpunkte.

Zur Risikominimierung diversifiziert die Gruppe ihre Beschaffungsquellen, insbesondere bei kritischen Materialien wie
Epoxidharzen. Dennoch bleibt die Volatilitit der Lieferketten aufgrund gestiegener Logistik- und Rohstoffkosten eine
Herausforderung.

Diesen Unsicherheiten begegnet die Gruppe durch Vorproduktionsstrategien, Bestandsmanagement sowie die Aufnahme von
Preisgleitklauseln in langfristige Vertrége.

Dariiber hinaus bestehen rechtliche und Reputationsrisiken infolge mdglicher Verstofle gegen wirtschaftliche und ESG-
Standards innerhalb der Lieferkette. Einige Kunden verlangen Nachweise iiber die ESG-Compliance der Lieferanten.

Der Supplier Code of Conduct definiert klare Anforderungen, wéhrend Lieferanten sowohl hinsichtlich ihrer finanziellen
Stabilitit als auch ihrer ESG-Performance bewertet werden. Zur Uberwachung der Lieferanten-Compliance nutzt die Gruppe
das Portal ,,Open-es My Value Chain®, um fundierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen.

2.2.2. Branchenrisiken/unternehmensspezifische Risiken

Geopolitische Risiken und wirtschaftliche Unsicherheit

Anbhaltende geopolitische Spannungen, einschlielich der Beziehungen zwischen der EU und Russland sowie Konflikten im
Nahen Osten, wirken sich weiterhin auf Energiemairkte, Lieferketten und Investitionsstrategien aus und schaffen ein schwer
kalkulierbares Geschéftsumfeld.

Inflationsdruck und schwankende Zinssétze stellen zusitzliche Herausforderungen dar und kénnen das Liquiditdtsmanagement
sowie die Finanzierungsbedingungen sowohl der Wolftank Group als auch ihrer Lieferanten beeinflussen.

Dariiber hinaus konnten verstirkte regulatorische Priifungen auslédndischer Investitionen sowie Handelsbeschrinkungen
internationale Geschéftsaktivititen beeintridchtigen, wodurch strategische Anpassungsfahigkeit erforderlich wird, um Risiken
zu minimieren und die Geschéftskontinuitét sicherzustellen.

Marktvolatilit:it

Schwankende Energiepreise haben erhebliche Auswirkungen auf unsere Branche. Hohe Energiepreise kurbeln Investitionen
an, wihrend niedrige Preise Aktivitdten in nachgelagerten Bereichen begiinstigen.

Diese Volatilitdt erfordert ein sorgfiltiges Bestandsmanagement und eine effiziente Nutzung der Rohél-Lagerstitten. Die
zunehmende Bedeutung alternativer Kraftstoffe wie LNG und Wasserstoff birgt sowohl Herausforderungen als auch
Wachstumschancen.

Klimarisiken

Durch den Klimawandel bedingte Risiken wie Okosystemverinderungen und Naturkatastrophen betreffen sowohl unsere
eigenen Betriebsabldufe, als auch die gesamte Wertschopfungskette. Die Wolftank Group bekennt sich zu Nachhaltigkeit und
unterstiitzt aktiv  Dekarbonisierungsinitiativen durch die Bereitstellung griiner Losungen. Das zunehmende
Umweltbewusstsein sowie die globale Energiewende fiihren zu einer steigenden Nachfrage nach unseren Produkten und
Dienstleistungen und eréffnen damit bedeutende geschiftliche Potenziale. Gleichzeitig setzen wir Mafinahmen zur Reduktion
unseres COz-Fuflabdrucks um und maximieren unseren positiven Umwelteinfluss durch die Entwicklung von Dienstleistungen
im Bereich erneuerbarer Energien und zur Férderung der Energiewende.
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Finanzwirtschaftliche Risiken

Das Geschift ist verschiedenen finanziellen Risiken ausgesetzt, darunter Kredit-, Zins-, Wechselkurs- und Liquiditétsrisiken.
Im Berichtszeitraum sah sich der Konzern mit einem besonders schwierigen ersten Halbjahr konfrontiert, was die Liquiditét
zusitzlich belastete und eine verstérkte Konzentration auf das Cashflow-Management erforderte.

Verschérfte Liquiditdtsrichtlinien bei GroBSkunden, eine steigende Nachfrage nach Lieferantenfinanzierungen und ldngere
Zahlungszyklen unterstreichen zudem die Bedeutung eines disziplinierten Working-Capital-Managements. Dariiber hinaus
konnte der Konzern mit potenziellen negativen finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit einem erstinstanzlichen
Gerichtsurteil in Italien konfrontiert sein und trifft daher in seiner Finanzplanung entsprechende Vorsichtsmafinahmen. Diese
Entwicklungen erfordern ein umsichtiges Liquiditdtsmanagement und sorgfaltige Riickstellungen, um die finanzielle Stabilitét
zu gewdhrleisten.

Das Wechselkursrisiko wird durch Absicherungsstrategien und eine fortgesetzte Fokussierung auf Transaktionen in Euro,
soweit moglich, gemindert. Dariiber hinaus erfordert das anhaltend hohe Zinsumfeld eine umsichtige Finanzplanung und eine
genaue Beobachtung der Finanzierungsbedingungen.

Personalrisiken

Der wettbewerbsintensive Arbeitsmarkt birgt Risiken hinsichtlich Fachkriftemangel und Mitarbeiterfluktuation. Der Erfolg
der Gruppe hingt wesentlich von der Expertise und dem Engagement ihrer Mitarbeiter ab.

Um Schliisselkrifte zu halten und neue Talente zu gewinnen, setzt die Gruppe auf Karriereentwicklung, Stabilitét, flexible
Arbeitsbedingungen sowie transparente Kommunikation.

Das Risiko, Schliisselmitarbeiter zu verlieren oder nicht ausreichend qualifiziertes Personal zur Umsetzung der
Wachstumsstrategie zu gewinnen, wird weiterhin als ,,hoch* eingestuft.

Rechtliche Risiken

Komplexitit internationaler rechtlicher und steuerlicher Vorschriften erfordert umfassende Compliance-Maflnahmen. Die
Gruppe passt ihre Produkte und Prozesse laufend an neue rechtliche Anforderungen an und reduziert Risiken durch proaktive
MaBnahmen, darunter Versicherungsschutz sowie die strikte Einhaltung von Qualitétsstandards.

Die ISO-zertifizierten VerbesserungsmalBinahmen der Gruppe tragen zusitzlich zur Risikoreduktion bei.

Auf Basis der aktuellen Einschétzung stuft die Wolftank Group ihr rechtliches Risiko als ,,hoch® ein.

Informations- und IT- Risiken
In einer zunehmend digitalisierten Welt ist der Schutz von Daten und IT-Infrastruktur von zentraler Bedeutung.

Die steigende Bedrohung durch Cyberkriminalitit, einschlieBlich Ransomware-Angriffen, erfordert umfassende
Sicherheitsmalinahmen. KI-gestiitzte Cyberangriffe und Deepfake-Betrugsfialle nehmen zu und erhéhen die Risiken fiir
Datensicherheit und Unternehmensintegritdt. Die Cybersecurity-Strategie der Gruppe umfasst:

. prozessspezifische Sicherheitsprotokolle,

. Standard-Sicherheitsmafinahmen wie Virenscanner, Firewalls und Zugriffskontrollen,

. regelmiBige interne Sicherheitstests und Datensicherungen,

. laufende Mitarbeiterschulungen zu Cyberbedrohungen,

. die Stirkung von Cybersecurity-Protokollen durch Kl-basierte Abwehr-mechanismen und kontinuierliches
Bedrohungsmonitoring.

Aufgrund des starken Anstiegs von Ransomware-Angriffen auf mittelstdndische Unternehmen wird das IT-Risiko als ,,hoch*
eingestuft.

Ethik und Compliance

Wie jedes Unternehmen ist auch die Wolftank Group potenziellen Risiken durch Betrug und Fehlverhalten ausgesetzt.
Rechtliche und finanzielle Folgen aus Compliance-Verstofien konnen erheblich sein.

Die Gruppe hélt sich strikt an geltende Gesetze und verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegeniiber Korruption, Bestechung und
unethischem Verhalten.

Der Code of Ethics bildet die Grundlage sdmtlicher interner und externer Interaktionen und wird durch verbindliche
Richtlinien sowie laufende Sensibilisierungsprogramme fiir Mitarbeiter unterstiitzt.

Durch die proaktive Auseinandersetzung mit diesen Risiken bekennt sich die Wolftank Group weiterhin zu Nachhaltigkeit,
operativer Resilienz und langfristigem Wachstum.
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3. Bericht iiber die Forschung und Entwicklung

Bei der Wolftank Group steht Innovation im Mittelpunkt der Geschéftstitigkeit. Das Engagement fiir Forschung und
Entwicklung (F&E) zeigt sich unter anderem darin, dass rund 10 % des jéhrlichen Gewinns in die Entwicklung neuer
Losungen und die Erweiterung des vielfaltigen Produktportfolios investiert werden. Der Ansatz der unternehmensinternen
Produktentwicklung, insbesondere in Nischenmirkten, stellt sicher, dass die Gruppe die vollstindige Kontrolle {iber den
gesamten Produktlebenszyklus behilt.

Dies fiihrte zur Anmeldung von mehr als 20 Patenten, darunter wesentliche Innovationen wie:

. DOPA®: Ein wegweisendes Beschichtungssystem auf Basis einer Doppelwandtechnologie zur Verstarkung von Tanks
gegen Leckagen.
. ADISA®: Ein proprietdres Harz mit hoher chemischer Bestindigkeit, das laufend fiir vielseitige Anwendungen

weiterentwickelt wird.

Im Jahr 2025 haben wir weiterhin in wegweisende Technologien investiert, die im Einklang mit unseren strategischen Saulen
stehen: Umweltsanierung, Infrastrukturschutz und Wasserstoffwirtschaft. In den letzten beiden Quartalen des Jahres leitete die
Gruppe zudem F&E-Aktivititen im Einklang mit ihrer Strategie ,,GreenLead 2030 ein, wobei der Schwerpunkt insbesondere
auf zentralen Innovationsfeldern wie der PFAS-Sanierung, dem Batterierecycling und fortschrittlichen
Infrastrukturtechnologien lag, wihrend weitere Geschiftsmoglichkeiten, die durch den Innovations-Funnel der Gruppe
identifiziert wurden, weiter untersucht wurden.

Im Folgenden finden sich Beispiele fiir die F&E-Projekte und Fortschritte der Gruppe, die unser Engagement fiir
Nachhaltigkeit, technologische Fiihrungsrolle und langfristige Wertschopfung in allen Geschiftsbereichen verdeutlichen.

Environmental Services
Umweltsanierung: Innovative Abfallverwertung durch Pyrolyse

Im Rahmen ihres Engagements fiir die SchlieBung industrieller Stoftkreisldufe hat die Gruppe unter der Leitung ihrer
Tochtergesellschaft Wolftank Rovereta eine mehrjdhrige Forschungs- und Entwicklungsinitiative gestartet, die sich auf die
pyrolytische Aufbereitung ausgewahlter Abfallstrome konzentriert. Das Projekt zielt auf:

* Kunststoffabfille aus dem Riickbau technischer Komponenten, wie z. B. Autobatterien
* Schlammriickstdnde mit Kohlenwasserstoffgehalt

Im Jahr 2025 intensivierte die Wolftank-Gruppe ihre Forschungsbemiihungen im Bereich innovativer
Batterierecyclinglosungen weiter. In Zusammenarbeit mit der University of Western Ontario wurde die erste Projektphase
erfolgreich abgeschlossen, wobei die Umwandlung von Kunststoffabfillen aus Batterien in wasserstoffreiches Gas und
wertvolle Kohlenstoffmaterialien demonstriert wurde. Ziel ist es, durch Pyrovergasung eine Stoff- und Energieriickgewinnung
zu erreichen, mit dem Potenzial, Wasserstoff (H2) auf technisch und wirtschaftlich tragfdhige Weise zu erzeugen.

Bei erfolgreicher Umsetzung soll die Losung jahrlich bis zu 4.000 Tonnen Deponieabfélle vermeiden und wiederverwendbare
Gasfraktionen erzeugen. Die zurlickgewonnenen Gase konnen fiir den Eigenbedarf, die Einspeisung in Verteilungsnetze oder
den Weiterverkauf fiir industrielle Anwendungen aufbereitet werden, im Einklang mit den Grundsdtzen der EU-
Abfallhierarchie und der Dekarbonisierungs-Roadmap der Gruppe. Das Projekt leistet einen direkten Beitrag zu nationalen
und europdischen Wasserstoffstrategien und unterstiitzt die Entwicklung eines kreislaufwirtschaftlichen, emissionsarmen
Abfallbehandlungsverfahrens. Es stellt zudem einen ersten Schritt und einen frithen Markteintritt im Bereich des
Batterierecyclings dar, der als Schliisselkomponente der ,,GreenLead 2030“-Strategie des Konzerns identifiziert wurde. Die
néchste Phase des Projekts konzentriert sich auf die Skalierung des Prozesses vom Labor- auf die Pilotebene, um dessen
industrielle Machbarkeit zu validieren; derzeit laufen Machbarkeitsstudien, und als néchster Schritt ist eine vorindustrielle
Validierung geplant.

Industriebeschichtungen:
Nachhaltige Sanierung korrodierter Tankanlagen

Im Bereich des Schutzes industrieller Anlagen hat die Gruppe ein neues und innovatives Beschichtungssystem fiir korrodierte
Schwimmdicher in Lagertanks entwickelt. Diese Innovation ermdglicht eine strukturelle Sanierung unter vollen
Betriebsbedingungen, wodurch die Notwendigkeit entféllt, die Tanks zu entleeren, und somit Ausfallzeiten und Betriebsrisiken
minimiert werden.

Das System umfasst:
* hydrodynamische Oberflachenvorbereitung
* l6sungsmittelfreie, hochflexible Epoxid- und Polyurethan-Laminate

» eine Deckschicht mit reflektierenden, langlebigen und chemikalienbestindigen Eigenschaften
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Dieser Ansatz verlangert die Lebensdauer der Anlagen, verbessert die Betriebssicherheit und foérdert die Nachhaltigkeit durch
den Erhalt der bestehenden Infrastruktur. Die Technologie bietet zudem einen Wettbewerbsvorteil in Nischenmérkten mit
hohen Leistungsanforderungen und komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen. Im Einklang mit der ,,GreenLead 2030~
Strategie der Gruppe baut die Wolftank Group ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitdten im Bereich fortschrittlicher
Tankreinigungs- und Beschichtungstechnologien weiter aus, wobei der Schwerpunkt auf Automatisierung, Digitalisierung und
der Integration kiinstlicher Intelligenz liegt, um Effizienz, Sicherheit und Leistung zu verbessern. Dariiber hinaus erkundet die
Gruppe aktiv neue und vielversprechende Anwendungsbereiche, darunter innovative Beschichtungslosungen wie
selbstdichtende Systeme fiir Spezialsektoren, einschlieBlich verteidigungsbezogener Anwendungen.

Wasserstoff & Erneuerbare Energien:
Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur

Im Rahmen ihres Engagements fiir die Energiewende trigt die Wolftank Group zum Aufbau eines multimodalen
Wasserstoffnetzes bei, das im Einklang mit den europdischen Dekarbonisierungsstrategien steht. Das Projekt ,,Hymantovalley*
konzentriert sich auf die Schaffung eines Netzwerks fiir die Nutzung und den Transport von griinem Wasserstoff, an dem
Schiffe, Ziige, schwere Stralenfahrzeuge sowie Unternehmen aus schwer zu dekarbonisierenden Sektoren beteiligt sind. Es
handelt sich um einen integrierten regionalen Okosystemansatz, der die Wasserstoffproduktion, -verteilung und -endnutzung
iiber verschiedene Verkehrs- und Industriezweige hinweg kombiniert. Die Gruppe bringt ihr Fachwissen in den Bereichen
Wasserstofflogistik, -speicherung und -betankungssysteme ein und stérkt damit ihre Rolle als Losungsanbieter beim Aufbau
der Wasserstoffinfrastruktur.

Im Rahmen eines groflen Infrastrukturprojekts wurde in Zusammenarbeit mit einem Osterreichischen Marktfiihrer eine
vielversprechende Entwicklung erfolgreich umgesetzt. Im Rahmen dieses Projekts wurde eine mobile Wasserstofftankstelle an
einem Steinbruchstandort installiert. Die Station ermdglicht die Speicherung von mehr als 1.000 kg Wasserstoff und verfiigt
iiber ein 300-bar-Anhéngerentladesystem in Kombination mit einer 700-bar-Zapfeinheit. Taglich werden Radlader vor Ort
betankt, was erheblich zur Verringerung des CO2-Fuflabdrucks des Unternehmens beitragt.

Angesichts der sich rasch wandelnden Anforderungen und der Marktdynamik im Bereich der Wasserstoffbetankung treibt die
Wolftank Group ihre Technologien in enger Zusammenarbeit mit Kunden, Industriepartnern und OEMs kontinuierlich voran.
Die Gruppe positioniert sich zunehmend als Systemintegrator und Technologieanbieter und bietet skalierbare und
leistungsstarke Wasserstoffbetankungslosungen an — von kleinen und mittelgrolen Anwendungen bis hin zu groflen
Infrastrukturprojekten. Ein starker Fokus liegt auf der Integration fortschrittlicher Steuerungs- und Softwaresysteme, um
sichere, effiziente und zuverldssige Betankungsvorgénge in allen Anwendungsfillen zu gewidhrleisten.

4. Angaben iiber Umwelt- und Arbeitnehmerbelange gem. § 243 (5) UGB

Informationen im Zusammenhang mit Umweltaspekten

Die Wolftank-Gruppe hat im Jahr 2025 eine Analyse durchgefiihrt, um zu iiberpriifen, welche unserer eigenen Aktivititen
Auswirkungen auf die Umwelt haben kdnnen, sei es in unseren Konzernunternehmen, in der Produktion oder auf unseren
Baustellen. Entsprechend fordert die Wolftank Group die Innovation und die kontinuierliche Entwicklung neuer Losungen.
Die Wolftank Group verpflichtet sich, die Treibhausgasemissionen in Ubereinstimmung im internationalen Rahmen des
Kyoto-Protokolls und des Pariser Abkommens sowie den von der Europédischen Union vorgeschlagenen Zielen zu begrenzen
oder zu reduzieren.

Die Wolftank-Gruppe arbeitet — neben der Senkung des eigenen CO2-Fullabdrucks — auch daran, ihren Kunden zu helfen,
deren FuBabdruck zu reduzieren. Dieser doppelte Ansatz, nimlich zu reduzieren und beim Reduzieren zu helfen, ist die
Grundlage der gesamten Emissionspolitik der Gruppe.

CO2-Fullabdruck im Jahr 2025:

. Scope 1 Emissionen: 2.874,61 t CO2e
. Scope 2 Emissionen: 221,94 t CO2e
. Scope 3 Emissionen: 20.489,73 t CO2e

Insgesamt: 23.586,28 t CO2e

Ein effektiver Weg, um unseren CO2-FuBBabdruck zu senken, ist die Entwicklung der notwendigen griinen Infrastruktur fiir
erneuerbare Energien, die zu den wesentlichen Verpflichtungen der Wolftank-Gruppe gehort.

Im Jahr 2025 wurden durch einige der Produkte und Dienstleistungen der Wolftank Group Emissionen in Héhe von 23.759 t
CO2e vermieden:

. H2 & LNG & CNG: 15.839 t CO2e
. E-Fahrzeuge: 7.920 t CO2e
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Fiir die Einsparungen durch die Geschiftsbereiche Beschichtungen und Umweltdienstleistungen wurde ein qualitativerer
Ansatz gewihlt, der im Nachhaltigkeitsbericht im Kapitel Handprint nachgelesen werden kann.

Fir weitere Informationen wird auf den am 22.05.2026 verdffentlichten Sustainability Report verwiesen
(https://insight.wolftankgroup.com/report-2025).

Informationen iiber Arbeitnehmerbelange

Die Wolftank Group setzt sich kontinuierlich dafiir ein, ein gesundes, sicheres, anregendes und lohnendes Umfeld fiir alle
Mitarbeiter zu schaffen. Die internen Beziehungen basieren auf Vertrauen und Zusammenarbeit sowie auf einem offenen und
transparenten Informationsfluss.

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist von grundlegender Bedeutung und hat direkte Auswirkungen auf die
Konzernunternehmen. In diesem Sinne hat die Wolftank Group fiinf Hauptaspekte identifiziert, die fiir das interne
Wohlbefinden ausschlaggebend sind, und setzt sich nachdriicklich fiir sie ein:

. Vers6hnung

. Langfristiges Engagement

. Angemessene Entlohnung

. Gleichberechtigung

. Diversitit und Einbeziehung

Vereinbarungen mit medizinischen Zentren, Fitnessstudios, Boni, usw. werden auf nationaler Ebene von den lokalen Teams
getroffen.

Die Wolftank Group verpflichtet sich, die Menschenrechte in Ubereinstimmung mit den international anerkannten
Menschenrechtsstandards zu respektieren und faire Beschiftigungspraktiken und Arbeitsvorschriften einzuhalten. Der Ansatz
der Wolftank Group in Bezug auf die Menschenrechte ist im Verhaltenskodex und in zwei spezifischen Richtlinien dargelegt:
Menschenrechtspolitik und Politik der Chancengleichheit und Diversitét.

Bei der Wolftank-Group konzentriert man sich auf die Entwicklung der Fahigkeiten der Mitarbeiter. Das Ziel ist es,
sicherzustellen, dass die Bemiihungen und der Entwicklungsweg jedes Einzelnen darauf ausgerichtet sind, die strategischen
Ziele zu erreichen und sich beruflich weiterzuentwickeln. Die Wolftank Group fordert die Entwicklung von herausfordernden
Aufgaben und Wachstumsmoglichkeiten.

Fir weitere Informationen wird auf den am 22.05.2026 verdffentlichten Sustainability Report verwiesen
(https://insight.wolftankgroup.com/report-2025).

5. Berichterstattung iiber wesentliche Merkmale des internen Kontroll- wund des
Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Der Vorstand hat ein internes Kontrollsystem eingerichtet, das sicherstellt und gewéhrleistet, dass die einzelnen Resorts und
Personen die ihnen zugerechneten Aufgaben effektiv und effizient erfiillen. Entscheidungen werden grundsétzlich nach
Riicksprache mit dem Vorstand oder dem jeweiligen Vorgesetzten nach dem Vier-Augen Prinzip getroffen.

Die Konzernunternehmen berichten monatlich mit vereinheitlichten Reporting-Packages die wesentlichen Kennzahlen aus
dem Rechnungswesen an den Vorstand. Seit dem dritten Quartal 2024 wird quartalsweise (zuvor seit 2019 jeweils
halbjdhrlich) eine Konsolidierung durchgefiihrt, wie vorliegend.

Die klare Trennung zwischen Belegverwaltung und Belegverarbeitung wird durch verschiedene Zustdndigkeiten sichergestellt.
Ebenfalls wurde ein Risikocheck durchgefiihrt und dokumentiert.

Vor Aufnahme von Geschiftsbeziehung in Gebieten mit kritischen Situationen werden konsequent Anfragen bei der
Wirtschaftskammer Osterreich und folgend beim dsterreichischen Auflenministerium gestellt und dokumentiert.

Auf Konzernebene wurden die Begrenzungen der Vollmachten des Vorstandes der Wolftank Group AG auch einzeln auf jede
Gesellschaft angewandt, was eine weitere Kontrollmdglichkeit und Risikominimierung bzw. Frithwarnung erlauben wird.

22.05.2026 Q‘IM ng,,(-ﬁ\
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Wolftank Group AG
Stempel


> STEUERBERATER
JND WIRTSCHAFTSPRUFER

Allgemeine
Auftragsbedingungen
fur Wirtschaftstreuhandberufe
(AAB 2018)

Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftspriifer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Praambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag Uber
vom zur Auslibung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in
Ausiibung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische
Tatigkeiten als auch die Besorgung oder Durchfihrung von
Rechtsgeschéften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,Auftragnehmer*, zum anderen
LJAuftraggeber” genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen fur
Wirtschaftstreuhandberufe  gliedern  sich  in  zwei Teile: Die
Auftragsbedingungen des |. Teiles gelten fir Auftrdge, bei denen die
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers
(Unternehmer iSd KSchG) gehort. Fiur Verbrauchergeschafte geman
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in
der derzeit gliltigen Fassung) gelten sie insoweit der Il. Teil keine
abweichenden Bestimmungen fiir diese enthalt.

3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel mdglichst nahe kommt,
zu ersetzen.

I. TEIL
1. Umfang und Ausfiihrung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftichen  Auftragsvereinbarung  zwischen  Auftraggeber  und
Auftragnehmer.  Fehlt diesbezlglich eine detaillierte  schriftliche
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstatigkeit folgende Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen fiir die Einkommen- oder
Kérperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung)
vom Auftragnehmer erstellten Jahresabschlisse und sonstiger, fiir die
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdriicklich anders vereinbart, sind die fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber
beizubringen.
Prifung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklarungen.
Verhandlungen mit den Finanzbehérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden.
Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse
von Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a)
genannten Steuern.
Erhalt der Auftragnehmer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu
honorieren.
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3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklarung(en) zum tbernommenen Auftrag zahlt, gehort dazu
nicht die Uberpriifung etwaiger besonderer buchmaRiger
Voraussetzungen sowie die Prifung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Beguinstigungen wahrgenommen
worden sind, es sei denn, hierliber besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemaR §§ 2
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende  Absatze (2) bis (4) gelten nicht Dbei
Sachverstandigentatigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Leistungserbringung, Warnung oder Aufklarung tber den Umfang des
Auftrages hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfiillungsgehilfen
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchfiihrung des
Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer
auf regelmaRiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tatigkeit
unterstiitzen, unabhangig von der Art der rechtsgeschéftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen
ausschlieBlich dsterreichisches Recht zu berlicksichtigen; ausléandisches
Recht ist nur bei ausdriicklicher schrifticher Vereinbarung zu
beriicksichtigen.

(9) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
schriftlichen als auch miindlichen beruflichen AuRerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch fir in sich
abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafiir Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfligung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitet werden dirfen. Diesbezlglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschlieflich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behérde ein Anbringen
elektronisch ein, so handelt er — mangels ausdriicklicher gegenteiliger
Vereinbarung — lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem
einreichend Bevollmachtigten zurechenbare Willens- oder
Wissenserklarung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die wahrend des
Auftragsverhaltnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
wahrend und binnen eines Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhaltnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschéaftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des (ibernommenen Mitarbeiters an den
Auftragnehmer verpflichtet.

2. Aufklarungspflicht des Auftraggebers; Vollstandigkeitserklarung

(1)  Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle fiir die Ausfiihrung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgdngen und Umstéanden Kenntnis gegeben
wird, die fir die Ausfiihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.
Dies gilt auch fur die Unterlagen, Vorgange und Umstande, die erst
wahrend der Tatigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2)  Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskiinfte und
Ubergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig und vollstéandig anzusehen und dem Auftrag zu
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt
dies auch fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit von Rechnungen. Stellt er
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren.

(8)  Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollstéandigkeit der
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen
im Falle von Prifungen, Gutachten und Sachversténdigentatigkeit
schriftlich zu bestatigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlissen und anderen
Abschlissen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen fir den Auftragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitplane fir die
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind
bestmdgliche Schatzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges gilt fir etwaige Honorarschatzungen: diese werden
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die
Gliltigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.
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3. Sicherung der Unabhéangigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Unabhangigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers gefahrdet wird, und hat selbst jede Gefahrdung dieser
Unabhangigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere fiir Angebote auf
Anstellung und fir Angebote, Auftrdge auf eigene Rechnung zu
Gbernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfir
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten Leistungen (sowohl Prifungs- als auch
Nichtpriifungsleistungen) zum Zweck der Uberpriifung des Vorliegens von
Befangenheits- oder Ausschlieungsgriinden und Interessenkollisionen in
einem allfalligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehért, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die Ubrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch
ins Ausland Ubermittelt werden. Hierfur entbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemaR § 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdriicklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Priifungen und
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskiinfte und Stellungnahmen, einschlieBlich Berichte, (allesamt
Wissenserklarungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger
Erfiillungsgehilfen oder Substitute (,berufliche AuRerungen*®) sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche AuRerungen in
elektronischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter
Verwendung ahnlicher Formen der elektronischen Kommunikation
(speicher- und wiedergabefahig und nicht mindlich dh zB SMS aber nicht
Telefon) erfolgen, Ubermittelt oder bestétigt werden, gelten als schriftlich;
dies gilt ausschlieBlich fiir berufliche AuRerungen. Das Risiko der Erteilung
der beruflichen AuRerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der
Ubersendung dieser tragt der Auftraggeber.

3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlisselter Form vornimmt. Der
Auftraggeber erklart, Uber die mit der Verwendung elektronischer
Kommunikation  verbundenen Risiken  (insbesondere  Zugang,
Geheimhaltung, Verénderung von Nachrichten im Zuge der Ubermittiung)
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen
Erflillungsgehilfen oder Substitute haften nicht fiir Schaden, die durch die
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die
Weiterleitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon — insbesondere in
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation — nicht immer
sichergestellt. Auftrdge und wichtige Informationen gelten daher dem
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht
(fern-)muindlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdriicklich bestatigt. Automatische
Ubermittlungs- und Lesebestétigungen gelten nicht als solche
ausdriicklichen Empfangsbestétigungen. Dies gilt insbesondere fiir die
Ubermittlung von Bescheiden und anderen Informationen (iber Fristen.
Kritische und wichtige Mitteilungen muissen daher per Post oder Kurier an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Ubergabe von Schriftstiicken an
Mitarbeiter auRerhalb der Kanzlei gilt nicht als Ubergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 elDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfiillt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche  Informationen  elektronisch (zB per E-Mail)
Ubermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass die im
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten,
Organisationspléane, Entwirfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nur fir Auftragszwecke (z.B. gemaR § 44 Abs 3 EStG 1988)
verwendet werden. Im Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch

mindlicher beruflicher AuBerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mindlicher beruflicher
AuRerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzuldssig; ein
VerstoRR berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kiindigung aller noch
nicht durchgefiihrten Auftrage des Auftraggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das
Urheberrecht. Die Einrdumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mangelbeseitigung

(1)  Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachtraglich
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mangel in seiner schriftlichen als
auch miindlichen beruflichen AuRerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverzuglich zu verstéandigen. Er ist berechtigt, auch
liber die urspriingliche berufliche AuRerung informierte Dritte von der
Anderung zu verstandigen.

(2)  Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. — falls eine schriftliche berufliche AuRerung nicht
abgegeben wird — sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tatigkeit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschldagen der Nachbesserung
etwaiger Mangel Anspruch auf Minderung. Soweit dariiber hinaus
Schadenersatzanspriiche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1)  Samtliche Haftungsregelungen gelten fir alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhéltnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet fiir Schaden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhaltnis (einschlieflich dessen Beendigung) nur bei
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

(2) Im Falle grober Fahrlassigkeit betrdgt die Ersatzpflicht des
Auftragnehmers héchstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gematt §
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung.

(3)  Die Beschrankung der Haftung gemafR Punkt 7 (2) bezieht sich auf
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sémtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen
beruht. Weiters ist, auRer bei vorsatzlicher Schadigung, eine Haftung des
Auftragnehmers flir entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben-
oder &hnliche Schaden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spatestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Primar)Schadens nach dem anspruchsbegriindenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen
Vorschriften zwingend andere Verjahrungsfristen festgesetzt sind.

(5) Im Falle der (tatbestandsmaRigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchfilhrung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Ricksicht
darauf, ob andere Beteiligte vorséatzlich gehandelt haben.

(6) In Fallen, in denen ein férmlicher Bestatigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die  Verjdhrungsfrist spatestens mit  Erteilung des
Bestatigungsvermerkes zu laufen.

(7)  Wird die Tatigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbeitenden Unternehmens, durchgefihrt, so gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers dariiber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewahrleistungs- und Schadenersatzanspriiche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur fir Verschulden bei der
Auswahl des Dritten.

(8)  Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenlber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese Uber diesen Umstand ausdriicklich aufzuklaren. Soweit
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ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zuldssig ist oder eine
Haftung gegeniiber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise
Ubernommen wurde, gelten subsidiar diese Haftungsbeschrankungen
jedenfalls auch gegeniiber Dritten. Dritte kénnen jedenfalls keine
Anspriiche stellen, die Uber einen allfalligen Anspruch des Auftraggebers
hinausgehen. Die Haftungshéchstsumme gilt nur insgesamt einmal fiir alle
Geschadigten, einschlieflich der Ersatzanspriiche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dritte) geschadigt worden sind; Geschadigte werden
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von samtlichen Anspriichen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch miindlicher
beruflicher AuRerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos halten.

9) Punkt 7 gilt auch fir allfallige Haftungsanspriiche des Auftraggebers
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis gegenliber Dritten
(Erflllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den
Substituten des Auftragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist gemaR § 80 WTBG 2017 verpflichtet, Uber
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit fir
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche AuRerungspflichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Anspriichen des Auftragnehmers
(insbesondere Anspriiche auf Honorar) oder zur Abwehr von Anspriichen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspriiche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer  von  seiner  beruflichen  Verschwiegenheitspflicht
entbunden.

3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche berufliche AuRerungen (ber die Ergebnisse seiner Tatigkeit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushandigen, es sei denn,
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO*) hinsichtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem
Auftragnehmer Uberlassene Materialien (Papier und Datentrager) werden
grundsatzlich nach Beendigung der diesbezliglichen Leistungserbringung
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte
Ubergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer
verwahrt oder vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon
aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgeméafen Dokumentation
seiner Leistungen benétigt oder es rechtlich geboten oder berufsublich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstitzt, die
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegeniliber Betroffenen zu erfiillen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatsachlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu verrechnen. Gleiches gilt, fir den Aufwand der fir Auskinfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhaltnis anféllt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenilber
Dritten diesen Dritten erteilt werden.

9. Ricktritt und Kiindigung (,Beendigung*)

(1) Die Erklarung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erléschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist, kdnnen die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11.

3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag tber, wenn
auch nicht ausschlieflich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen,
auch mit Pauschalvergitung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten (,Beendigungsfrist) zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

4) Nach Erklarung der Beendigung eines Dauerauftrags — sind, soweit
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollstéandige Ausfiihrung innerhalb der Beendigungsfrist (grundséatzlich)
mdglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern samtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfligung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Waren bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige,
Ublicherweise nur einmal jahrlich zu erstellende Werke (z.B.
Jahresabschliisse, Steuererkldrungen etc.) fertig zu stellen, so zéhlen die
Uber 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrticklichem Einverstéandnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemafR Punkt 9 (4) gegebenenfalls
ausdriicklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausfiihrungshindernissen

(1)  Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlasst der Auftraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristiosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchfiihrung
des Auftrages verlangt, die, nach begriindetem Dafiirhalten des
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsublichen Grundséatzen
entspricht. Seine Honoraranspriiche bestimmen sich nach Punkt 11.
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers
begriinden auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der
ihm hierdurch entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kiindigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

(2) Bei Vertragen uber die Fuhrung der Blcher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristiose
Beendigung durch den Auftragnehmer gemag Punkt 10 (1) zuldssig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gema® Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

(1)  Unterbleibt die Ausfiihrung des Auftrages (z.B. wegen Rucktritt oder
Kiindigung), so gebiihrt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umsténde,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloRes
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezlglich aufler Ansatz,
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlasst.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags geblihrt das vereinbarte
Entgelt fir den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder dies aus Griinden, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine =zur Ausfiihrung des Werkes erforderliche
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklarung,
dass nach fruchtiosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Ubrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemaf Punkt 9. (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflésung geman Punkt 10. (2) durch
den Auftragnehmer behélt der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch
fur drei Monate.

12. Honorar

(1)  Sofern nicht ausdriicklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird
jedenfalls gemal § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene
Entlohnung geschuldet. Héhe und Art des Honoraranspruchs des
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf die alteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit betragt eine
Viertelstunde.

(3)  Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachtraglich hervorgekommene besondere
Umstande oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
flihren (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).
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(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die
Umsatzsteuer zusatzlich. Beispielhaft aber nicht abschlieBend im
Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zéhlen auch belegte oder
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diaten, Kilometergeld, Kopierkosten und &hnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zahlen die
betreffenden Versicherungspramien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufwendungen fiir die Erstellung von Berichten, Gutachten ua.
anzusehen.

(10) Fur die Ausfihrung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Auftragnehmern Ubertragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tatigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.

(11)  Entgelte und Entgeltvorschisse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fallig. Fir
Entgeltzahlungen, die spater als 14 Tage nach Falligkeit geleistet werden,
kénnen  Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unternehmergeschéften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Hohe.

(12)  Die Verjahrung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit spaterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Biicher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(14)  Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkiirzung Uber die Halfte fir Geschéfte unter
Unternehmern, wird verzichtet.

(15) Falls bei Auftradgen betreffend die Fihrung der Bicher, die
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstatigkeit im Zusammenhang mit abgaben-
und beitragsrechtlichen Priifungen aller Art einschlieBlich der Abschluss
von Vergleichen Uber Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung ué gesondert zu honorieren.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils
fur ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 12. (15) genannten Tatigkeiten, insbesondere Feststellungen
Uber das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17)  Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschisse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tatigkeit von der Zahlung dieser Vorschiisse abhéngig
machen. Bei Dauerauftrdgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung friherer Leistungen (sowie allfélliger Vorschisse gemafl
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies sinngeman.

(18)  Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
auller bei offenkundigen wesentlichen Mangeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zurlckhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenersatze und Vorschisse (Vergltungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Verglitungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Forderungen zulassig.

13. Sonstiges

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche
Zuriickbehaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das
Zurlickbehaltungsrecht zu Unrecht ausgelbt, haftet der Auftragnehmer
grundsatzlich gemal Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Hohe
seiner noch offenen Forderung.

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge
der Auftragserfiillung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ahnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfiillung unter Einsatz
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Ubergabe samtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit
erstellter Daten, fiir die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft,
in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhénder, die
Daten zu léschen. Fiir die Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemaR). Ist
eine Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, géngigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Grinden unmdglich oder
untunlich, kénnen diese ersatzweise im Vollausdruck Ubergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafiir nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner
Tatigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht fiir den
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber
und fir die Schriftstlicke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und fiir
Schriftstiicke, die einer Aufbewahrungspflicht nach den fir den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwasche unterliegen. Der Auftragnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeber zuriickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen.
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber Ubermittelt
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemaR).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer (bergebenen
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei
Nichtabholung Ubergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher  Aufforderung an den Auftraggeber,
Uibergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zuriickstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt
sinngemaR). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren
nicht fir Folgen aus Beschadigung, Verlust oder Vernichtung der
Unterlagen.

(56) Der Auftragnehmer ist berechtigt, féllige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei
ausdricklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste.

(6)  Zur Sicherung einer bestehenden oder kiinftigen Honorarforderung
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu verstandigen. Danach kann der sichergestellte Betrag
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfiillungsort, Gerichtsstand
(1) Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus
ergebenden Anspriche gilt ausschlieRlich 6sterreichisches Recht unter

Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

(2)  Erfullungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist — mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung — das sachlich zustandige Gericht des Erflllungsortes.
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II. TEIL
15. Ergédnzende Bestimmungen fiir Verbrauchergeschéfte

(1) Fir Vertrage zwischen Wirtschaftstreuhandern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Der Auftragnehmer haftet nur fir vorsatzliche und grob fahrlassig
verschuldete Verletzung der Gbernommenen Verpflichtungen.

3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlassigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

4) Punkt 6 Abs 2 (Frist fur Mangelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzanspriiche innerhalb einer
bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rucktrittsrecht geman § 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklarung nicht in den vom
Auftragnehmer dauernd benutzten Kanzleirdumen abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurlicktreten. Dieser Ricktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklart werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung Uber das Ricktrittsrecht enthdlt, an den Verbraucher,
frihestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das
Rucktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschéftiche Verbindung mit dem
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks SchlieBung
dieses Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen
zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen
sind oder

3. bei Vertragen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu
erbringen sind, wenn sie U(blicherweise von Auftragnehmern
auflerhalb ihrer Kanzleirdume geschlossen werden und das
vereinbarte Entgelt € 15 nicht Gbersteigt.

Der Rucktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genligt, wenn der Verbraucher ein Schriftstick, das seine
Vertragserklarung oder die des Auftragnehmers enthdlt, dem
Auftragnehmer mit einem Vermerk zuriickstellt, der erkennen lasst, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des
Vertrages ablehnt. Es genlgt, wenn die Erklarung innerhalb einer Woche
abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemaR § 3 KSchG vom Vertrag zuriick, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurlickzuerstatten und
den vom Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und
nitzlichen Aufwand zu ersetzen,

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
verglten, soweit sie ihm zum klaren und Uberwiegenden Vorteil
gereichen.

GemaR § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzanspriiche unberihrt.

(6) Kostenvoranschlage geméaR § 5 KSchG:

Fur die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewahrleistet, wenn nicht das
Gegenteil ausdricklich erklart ist.

(7) Mangelbeseitigung: Punkt 6 wird erganzt:

Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfillen, an dem Ort, an dem die Sache Ubergeben worden ist. Ist es fir
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Ubersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewdhnlichen
Aufenthalt oder ist er im Inland beschaftigt, so kann firr eine Klage gegen
ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zustandigkeit
eines Gerichtes begriindet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewohnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschaftigung liegt.

(9) Vertrage Uber wiederkehrende Leistungen:

(a) Vertrage, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen und
der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die
fir eine unbestimmte oder eine ein Jahr Ubersteigende Zeit
geschlossen worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung
einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher
zum Ablauf jeweils eines halben Jahres kiindigen.

(b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der VertragsschlieBung
bestimmt sind, so kann der erste Kuindigungstermin bis zum Ablauf
des zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertragen
kann die Kiindigungsfrist auf héchstens sechs Monate verlangert
werden.

(c

-

Erfordert die Erfillung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er
dies dem Verbraucher spatestens bei der VertragsschlieBung bekannt
gegeben, so kénnen den Umstédnden angemessene, von den in lit. a)
und b) genannten abweichende Kiindigungstermine und
Kindigungsfristen vereinbart werden.

(d) Eine Kiindigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden ist, wird zum nachsten nach Ablauf der
Kundigungsfrist liegenden Kiindigungstermin wirksam.

54/54



	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Erstellungsbericht
	Auftragsbestätigung
	Vollständigkeitserklärung
	Bilanz Kurzfassung
	Bilanz
	Erläuterung Bilanz
	Gewinn- und Verlustrechnung Kurzfassung
	Erläuterung Gewinn- und Verlustrechnung
	Kontenerläuterungen
	Anlagespiegel Kurzfassung
	Anlageverzeichnis
	Anlagenzugänge
	Anlagenabgänge
	Geldflussrechnung
	Anhang
	Lagebericht
	Report
	Gesamtbelastung
	Körperschaftsteuerberechnung
	Umsatzsteuerberechnung
	USt Verprobung
	Steuerliche Mehr-Weniger-Rechnung
	KöSt-Berechnung
	Ergebnisse Gruppenbesteuerung
	KöSt-Fehlbetrag
	Schwebeköst
	Anlagegüter mit IFB 2023
	EVI
	AAB - Allgemeine Auftragsbedingungen
	Umsatzsteuererklärung
	Körperschaftsteuererklärung
	Beilage zur K1 (Gruppenbesteuerung)
	Beilage zur K1 (Schachtelbeteiligungen)



